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Haushaltssatzung der Stadt Lengerich 
für das Haushaltsjahr 2017 

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der derzeit gültigen 
Fassung, hat der Rat der Stadt Lengerich mit Beschluss vom 15.12.2016 folgende 
Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1 
Ergebnis- und Finanzplan 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt 
voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden 
Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen 
enthält, wird 

im Ergebnisplan mit 
  
 dem Gesamtbetrag der Erträge auf  48.452.475 € 
 dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  48.935.130 € 

im Finanzplan mit 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden  
Verwaltungstätigkeit auf 44.871.070 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden  
Verwaltungstätigkeit auf 43.727.110 € 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 2.708.800 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 9.656.990 € 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf 9.773.430 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf 3.599.200 € 

festgesetzt. 

§ 2 
Kreditermächtigung für Investitionen 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 

  7.163.430 € 

festgesetzt. 

Nachrichtlich: davon Kreditaufnahme Landesprogramm „Gute Schule 2020“ 370.000 € 
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§ 3
Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von 
Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 

9.582.000 € 

festgesetzt. 

§ 4
Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage 

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des 
voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 482.655 € 

festgesetzt. 

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden 
dürfen, wird auf  

17.000.000 € 

festgesetzt. 

§ 6
Steuersätze 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern der Stadt Lengerich für das Haushaltsjahr 2017 werden 

wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf 272 v. H. 

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 497 v. H. 

2. Gewerbesteuer auf 434 v. H. 
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§ 7 
Stellenplan 

1. Die im Stellenplan mit einem „ku“-Vermerk versehenen Stellen werden beim Ausscheiden der 
bisherigen Stelleninhaber umgewandelt. 

2. Die im Stellenplan mit einem „kw“-Vermerk versehenen Stellen entfallen beim Ausscheiden 
der bisherigen Stelleninhaber bzw. beim Einrücken des Stelleninhabers in eine frei werdende 
Stelle. 

3. Es wird zugelassen, dass Beamte mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die 
höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten 
des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die 
Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren. 

§ 8 
Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

1. Als unerheblich im Sinne des § 83 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige 
Aufwendungen / Auszahlungen, die 

 a) auf gesetzlicher Verpflichtung oder vertraglicher Bindung beruhen, 
 b) zur Verwendung zweckgebundener Einnahmen erforderlich sind, 
 c) sich auf inneren Verrechnungsverkehr oder Jahresabschlussbuchungen  

beziehen, 
 d)  in sonstigen Fällen den Betrag von 10.000 € nicht überschreiten. 

2. Als unerheblich im Sinne des § 85 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige 
Verpflichtungsermächtigungen, die den Betrag von 10.000 € nicht überschreiten. 

§ 9 
Wertgrenze nach § 4 GemHVO NRW 

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan gem. 
§ 4 Abs. 4 Satz 2 GemHVO NRW wird auf 30.000 € (Summe der jährlichen Auszahlungen je 
Einzelmaßnahme) festgesetzt. 
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Vorbericht Abschnitt III 

Für die gemeindliche Schlüsselmasse sind 7.034.968.000 € vorgesehen, was im 
Verhältnis zum Steuerverbund 2016 einen Aufwuchs von 119.801.800 € (1,73 %) 
entspricht.  

Verbundmasse 2015 

Stand Drucksache 16/12502 zum Gesetzentwurf der Landesregierung  
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Vorbericht Abschnitt IV 

5. Gesamtübersichten ordentliche Erträge und Aufwendungen 

Ordentliche Erträge 
Die ordentlichen Erträge in Höhe von 47.815.455 € teilen sich wie folgt auf: 

Ordentliche Erträge (in Mio. €/Prozent)

Steuern und ähnliche 
Abgaben;

 33,270 Mio. €; 70%

Aktivierte Eigen-
leistungen;  

0,075 Mio. €; 0%

Sonstige ordentliche 
Erträge; 

1,214 Mio. €; 3%

Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen; 

6,407 Mio. €; 13%

Öffentlich-Rechtliche 
Leistungsentgelte;   
2,324 Mio. €; 5%

Sonstige Transfererträge; 
0,552 Mio. €; 1%

Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen;
 2,548 Mio. €; 5%

Privatrechtliche 
Leistungsentgelte; 
1,427 Mio. €; 3%

Ordentliche Aufwendungen 
Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 47.890.830 € teilen sich wie folgt auf: 

Ordentliche Aufwendungen (in Mio. €/Prozent)

Bilanzielle 
Abschreibungen; 
3,979 Mio. €; 8%

Transferaufwendungen; 
22,726 Mio. €; 48%

Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen; 

6,640 Mio. €; 14%

Versorgungsauf-
wendungen;     

1,196 Mio. €; 2%

Personalaufwendungen; 
11,310 Mio. €; 24%

Sonstige ordentliche 
Aufwendungen;     
2,040 Mio. €; 4%
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Vorbericht Abschnitt IV 

6. Ordentliche Erträge 

Die ordentlichen Erträge werden im Folgenden näher erläutert: 

6.1 Steuern und ähnliche Abgaben 

Steuern und ähnliche Abgaben (in Mio. €/Prozent)

Kompensations-
leistungen nach GFG; 

0,842 Mio. €; 3%Vergnügungssteuer; 
0,470 Mio. €; 1%

Hundesteuer;    
0,115 Mio. €; 0%

Umsatzsteuer;   
1,898 Mio. €; 6%

Einkommenssteuer;
8,599 Mio. €; 26%

Grundsteuer A;  
0,116 Mio. €; 0%

Grundsteuer B;   
3,870 Mio. €; 12%

Gewerbesteuer;    
17,360 Mio. €; 52%

Die Realsteuern nach § 3 Abs. 2 AO  beinhalten die Gewerbesteuer, Grundsteuer A 
und B. Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Ge-
meindeanteil an der Einkommensteuer und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, 
gem. Art. 106 Abs. 5 und 5 a GG) und sonstige Steuern (z. B. die Vergnügungssteu-
er und Hundesteuer) hier ausgewiesen. 

Diese Position umfasst insgesamt ein Volumen von 33.269.900 € und teilt sich wie 
folgt auf: 

  2016 2017 
Grundsteuer A 91.000 € 116.000 €
Grundsteuer B 3.370.000 € 3.870.000 €
Gewerbesteuer 17.000.000 € 17.360.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 8.285.200 € 8.599.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.522.900 € 1.898.000 €
Vergnügungssteuer 470.000 € 470.000 €
Hundesteuer 115.000 € 115.000 €
Kompensationsleistungen (§ 21 und § 21a GFG) 810.600 € 841.900 €

31.664.700 € 33.269.900 €

Bei der Ermittlung der Ansätze für den Finanzplanungszeitraum wurden die Orientie-
rungsdaten des Landes NRW (Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kom-
munales vom 25.07.2016 und, soweit erforderlich, besondere örtliche Gegebenheiten 
zugrunde gelegt. 
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Vorbericht Abschnitt IV 

Zur Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern siehe die Erläuterungen zu 4. in 
Abschnitt II des Berichtes. 

Gewerbesteuer 
In die Gewerbesteuerschätzung sind die bisher vorliegenden statistischen Ergebnis-
se und die bisherige Entwicklung der Gewerbesteuererträge eingeflossen.  

Die Ergebnisse der vergangenen Jahre zeigen sehr unterschiedliche Entwicklungen. 
Nach der Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2009 hat sich das Gewerbesteuerauf-
kommen ab dem Jahr 2011 durchweg auf einem hohen Niveau eingependelt. Das 
Ergebnis 2015 betrug 21.880.586,20 €. Ursache für dieses hohe  Steueraufkommen 
waren verschiedene Veranlagungen mit Anpassungen der Vorauszahlungen für die 
Folgejahre sowie teilweise Abschlüsse von laufenden Verfahren, deren Steuerveran-
lagungen bis ins Jahr 1996 gereicht haben. Bei den Vorgängen handelte es sich je-
doch im Wesentlichen um Einmaleffekte. 

Leider kann nicht erwartet werden, dass dieses voraussichtlich einmalige Niveau 
gehalten werden kann. Für das Jahr 2016 wird ein Aufkommen von rd. 16 Mio. € er-
wartet.  

Für das Jahr 2017 werden Gewerbesteuern in Höhe von 17.360.000 € bei einem 
Hebesatz von 434 v. H. erwartet. Diese Summe beinhaltet Vorauszahlungen für das 
Jahr 2017 und Nachzahlungen für Vorjahre. Die konjunkturelle Entwicklung im ge-
werblichen Bereich ist die entscheidende Grundlage dafür, dass das erwartete Auf-
kommen auch tatsächlich erreicht wird. 

Gewerbesteuer
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Vorbericht Abschnitt IV 

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 
Die Kommunen erhalten vom Land einen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. 
Die Aufteilung dieses Steueraufkommens erfolgt jeweils entsprechend den für drei 
Jahre festgesetzten Schlüsselzahlen, die aufgrund des örtlichen Steueraufkommens 
vom Land ermittelt werden.  

Für die Jahre 2009 bis 2011 betrug die Schlüsselzahl der Stadt Lengerich 
0,0011037. Die von 2012 bis 2014 gültige Schlüsselzahl betrug 0,0010766. Die 
Schlüsselzahl für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für 
die Jahre 2015 bis 2017 ist auf 0,0010419 gesunken. Ab dem Jahr 2018 werden 
neue Schlüsselzahlen gelten. 

Nach den Orientierungsdaten ergeben sich für die Stadt Lengerich folgende Anteile: 

• 2015:  7.941.985 € (Ergebnis) 
• 2016:  8.285.200 € (Plan) 
• 2017:  8.599.000 € 
• 2018:  9.029.000 € 
• 2019:  9.472.000 € 
• 2020  9.945.000 € 

Das für 2016 zu erwartende Ergebnis beläuft sich auf rd. 8,1 Mio. €.  Die tatsächliche 
Entwicklung in 2017 hängt auch entscheidend vom weiteren Konjunkturverlauf ab. 

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 
Als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer und der damit für 
die Städte und Gemeinden verbundenen Verluste erhalten die Gemeinden seit 1998 
eine 2,2 %-ige Beteiligung an der Umsatzsteuer.  

Die von 2012 bis 2014 gültigen Schlüsselzahlen zur Verteilung auf die Gemeinden 
wurden in 2012 festgesetzt. Die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen beruhte auf der 
schrittweisen Umstellung des Verteilungsschlüssels für den Gemeindeanteil an der 
Umsatzsteuer von einem nicht fortschreibungsfähigen zu einem fortschreibungsfähi-
gen Schlüssel. In den Schlüssel für die Jahre 2012 - 2014 fließen der alte und der 
neue Schlüssel zu gleichen Teilen ein. Die Schlüsselzahl für Lengerich für die Jahre  
2015 bis 2017 ist von 0,001248861 auf 0,001307184 angestiegen. In diese Schlüs-
selzahl sind der alte Schlüssel zu 25 % und der neue Schlüssel zu 75 % eingeflos-
sen. Ab dem Jahr 2018 wird der neue fortschreibungsfähige Schlüssel zu 100 % 
verwendet werden. 

Nach den Orientierungsdaten ergeben sich für die Stadt Lengerich folgende Anteile: 

• 2015:  1.476.037 € (Ergebnis) 
• 2016:  1.522.900 € (Plan) 
• 2017:  1.898.000 € 
• 2018:  2.232.000 € 
• 2019:  2.283.000 € 
• 2020  2.336.000 € 
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In den Ansätze ist nach den Orientierungsdaten die Erhöhung des Gemeindeanteils 
an der Umsatzsteuer um bundesweit 500 Mio. € in 2016, 1,5 Mrd. € im Jahr 2017 (§ 
1 Satz 1 Finanzausgleichsgesetz) und um je 2,4 Mrd. Euro jährlich ab 2018 berück-
sichtigt. Hierbei handelt es sich um den Anteil der Bundesentlastung von bundesweit 
1 Mrd. € in 2016, 2,5 Mrd. € in 2017 und 5 Mrd. € ab 2018. 

Vergnügungssteuer 
Die Berechnungsgrundlage für die Vergnügungssteuer ergibt sich insbesondere 
durch die Aufstellung von Unterhaltungs- und Geldspielgeräten.  

Für 2017 wird der Ansatz auf dem Vorjahresniveau von 470.000 € festgesetzt. Ände-
rungen im Glücksspielstaatsvertrag zum Jahr 2012 werden voraussichtlich dazu füh-
ren, dass nach Ablauf der Übergangsfristen von 5 Jahren die Anzahl der Erlaubnisse 
eingeschränkt wird. Als Folge ist zu erwarten, dass das Aufkommen aus der Vergnü-
gungssteuer sinken wird, so dass ab dem Jahr 2018 nur noch von einem reduzierten 
Ansatz in Höhe von 235.000 € ausgegangen wird. 

6.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Die erwarteten Zuwendungen und allgemeine Umlagen belaufen sich in 2017 auf 
6.407.250 € (Vorjahr = 4.058.460 €).  

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (in Mio. €/Prozent)

Zuschüsse von übrigen 
Bereichen für lfd. Zwecke; 

0,015 Mio. €; 0%

Zuweisungen von 
Gemeinden und 

Gemeindeverbänden für 
lfd. Zwecke;

 0,093 Mio. €; 2%
Ertrag aus der 

Schulpauschale;
 0,030 Mio. €; 1%

Zuweisungen vom Land 
für lfd. Zwecke;        

2,300 Mio. €; 47%

Allgemeine Zuweisungen 
vom Bund;

0,018 Mio. €; 0%

Zuweisungen zum 
Energiekonzept "Energy 

Award"; 
0,004 Mio. €; 0%

Auflösung Sonderposten 
aus Zuwendungen;
2,455 Mio. €; 50%

In der Position Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke ist u. a. die Landeszuweisung 
nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von 1,9 Mio. € enthalten. 
Die Pauschalen werden für die Aufnahme und Unterbringung sowie die Versorgung 
der ausländischen Flüchtlinge zur Verfügung gestellt. Von dieser Pauschale ist ein 
Anteil von 3,83 % für die soziale Betreuung zu verwenden. 
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Zum 01.01.2017 soll die angekündigte Umstellung der FlüAG-Pauschalen auf eine 
personenscharfe Abrechnung erfolgen. Der Gesetzentwurf zur Änderung des Flücht-
lingsaufnahmegesetztes 2017 sieht folgende wesentlichen Änderungen vor: 

• Umstellung der Zahlungen des Landes von bisher vierteljährlichen Turnus auf 
ein monatliches Auszahlungssystem mit Einführung eines monatlichen Melde-
verfahrens 

• Aufnahme einer Möglichkeit, Zuweisungsentscheidungen für die Dauer von 
bis zu acht Wochen auszusetzen 

• Erweiterung des FlüAG-Personenkreises dahingehend, dass im Falle es ne-
gativ beschiedenen Asylantrages für die Dauer von drei Monaten nach Eintritt 
der vollziehbaren Ausreisepflicht auch „Geduldete“ Personen erfasst werden. 

• Absenkung des Anrechnungsfaktors von Plätzen in Erstaufnahmeeinrichtun-
gen 

Bisher basiert die gesamte Dotierung der Landesmittel zur Verteilung der FlüAG-
Pauschalen auf einer Berechnungsgrundlage in Höhe von 10.000 € pro Person pro 
Jahr. Dies entspricht einer monatlichen Pauschale von 833 €. Im Vorfeld der Novel-
lierung des FlüAG haben sich die kommunalen Spitzenverbände mit den Koalitions-
fraktionen auf einer Steigerung der monatlichen FlüAG-Pauschale um 4 % verstän-
digt. Dies ergibt nun einen Betrag in Höhe von 866 € pro Monat. 

Die Regelungen entsprechen im Wesentlichen den Vereinbarungen und werden 
auch von den kommunalen Spitzenverbänden begrüßt. Auch die vorgesehene Redu-
zierung der Anrechnungsfaktoren von Plätzen in Erstaufnahmenreinrichtungen von 
1,3 auf 1,0 wird ebenfalls als sachgerecht eingestuft. Der StGB NRW fordert in seiner 
Stellungnahme zum Gesetzentwurf zur Abmilderung der Folgen aus der Umstellung 
der Anrechnung und auch Schließung von Landeseinrichtungen die Übergangszeit 
zur Aufnahme der Personen von 4 auf 10 Monaten zu verlängern, so dass monatlich 
10 % der angerechneten Personen aufgenommen werden sollen. Der Ausgang die-
ser Forderung bleibt abzuwarten, da diese Regelung Auswirkungen auf die FlüAG-
Pauschalen aber auch auf die Unterbringung vor Ort haben wird.  

Zur Berechnung des Haushaltsansatzes in Höhe von 1,9 Mio. € wird von folgenden 
Personenzahlen ausgegangen: 

Aufnahmeerwartung 2017 mit Berücksichtigung 
der Schließung der Erstaufnahmeeinrichtung 160 Zuweisungen 

Mittelwert aus der Aufnahmeerwartung 2017   80 Personen 
Bestand Asylantragsteller 102 Personen
Summe 182 Personen 

Jahrespauschale: 182 Personen x 10.392 € = 1.891.344 € FlüAG-Pauschalen 

Schlüsselzuweisungen 
Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten vom Land NRW im Wege des Fi-
nanzausgleichs zur Erfüllung ihrer Aufgaben allgemeine und zweckgebundene Zu-
weisungen (siehe Erläuterungen in zu Nr. 1 in Abschnitt III). 

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Etats 2017 lag eine Arbeitskreisrechnung zu den 
Eckdaten des GFG vom 20.07.2016 vor. Am 27.10.2016 hat das Land eine Modell-
rechung auf der Grundlage der tatsächlichen Steuereinnahmen der maßgeblichen 
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Referenzperiode (bis September 2016) zum GFG vorgelegt. Diese Änderungen sind 
kurzfristig in diesen Haushaltsentwurf eingearbeitet worden. Die Stadt Lengerich ist 
weiterhin abundant, so dass keine Schlüsselzuweisungen eingeplant werden. Die 
Steuerkraft der Stadt Lengerich ist in der Referenzperiode gegenüber dem GFG 
2016 um 9,83 % gesunken. Die Landesweite Steuerkraft ist um 4,48 % gestiegen. Im 
Jahr 2016 waren auf Grund der hohen Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen zu 
erwarten. Nach eigenen Berechnungen liegt die Steuerkraft Lengerichs im GFG 2017 
um rd. 500 T€ über einem Schlüsselzuweisungsbedarf.  

In den Folgejahren wird ein Ansatz für Schlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2018 mit 
jährlich 500.000 € vorgesehen. Grundlage für diese Annahme sind die Steigerungs-
raten der Orientierungsdaten und die zusätzliche Aufstockung der Schlüsselmasse 
nach dem Kabinettsbeschluss vom 05.07.2016. 

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 
Für laufende Zwecke erhält die Stadt Lengerich Zuweisungen und Zuschüsse in Hö-
he von 2.460.300 €.   

Den Großteil der Zuweisungen erhält die Stadt Lengerich vom Land NRW. Der Be-
trag teilt sich in die folgenden wesentlichen Positionen auf: 

  2016 2017 
Zuweisung für Betreuungsmaßnahmen an  
Grundschulen 

14.500 € 14.500 €

Zuweisung "Offene Ganztagsgrundschule" 240.000 € 250.000 €
Zuweisungen aus dem Landesjugendplan 22.000 € 22.000 €
Zuweisung zum Projekt "Geld oder Stelle" 60.000 € 61.950 €
Zuweisung Stadtbibliothek 7.800 € 9.600 €
Auflösung der Schul- / Bildungspauschale und 
Sportpauschale für Zwecke der lfd.  
Verwaltungstätigkeit 

185.660 € 30.000 €

Inklusionspauschale 40.000 € 40.000 €
Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahme-
gesetz (FlüAG); bisher anderweitig ausgewiesen 

0 € 1.900.000 €

Bei der Zuweisung „Geld oder Stelle“ handelt es sich um die Unterstützung von Per-
sonalmaßnahmen in Halbtags- und Ganztagsschulen der Sekundarstufe I im Rah-
men einer pädagogischen Übermittagbetreuung sowie von außerunterrichtlichen 
Ganztags- und Betreuungsangeboten („Geld oder Stelle“). Die Grundlagen dazu 
sind in einem Erlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 31.07.2008 
geregelt. Die Regelungen dieses Erlasses gelten nach § 9 längstens bis zum 
31.07.2019. Aus diesem Grunde ist die Veranschlagung der Zuweisungen sowie der 
Honorarkosten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in den Produkten 
03.215.01 und 03.217.01 nur bis zur Jahresmitte 2019 erfolgt. 

Die Schul- und Bildungspauschale ist gem. § 17 des Gesetzentwurfs zum GFG 
2017 zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kom-
munaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung vorgesehen. 
Die Mittel können nach den dafür geltenden Richtlinien für den Neu-, Um- und Erwei-
terungsbau, den Erwerb, die Modernisierung und für raumbildende Ausbauten sowie 
für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden und kommunalen Kinderta-
geseinrichtungen eingesetzt werden. Mit den Mitteln der Schul- / Bildungspauschale 
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können darüber hinaus Instandsetzungen von Schulgebäuden sowie Mieten und 
Leasingraten für Schulgebäude finanziert werden. Die Schul- und Bildungspauschale 
darf über mehrere Jahre angespart werden.  

Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 erhält die Stadt 
Lengerich Mittel aus der Schul- / Bildungspauschale in Höhe von 683.000 €. In 2017 
wurde veranschlagt, einen Teilbetrag in Höhe von 30.000 € für die vorgesehene Er-
gänzung der Ausstattung des Physikraums am HAG zu verwenden. Die restlichen 
Beträge werden für den anstehenden Neu-, Um- und Erweiterungsbau der Gesamt-
schule angespart und in den Folgejahren verwendet. 

Die Erträge und Einzahlungen der Schul-/Bildungspauschale sind aus statistischen 
Gründen im Produkt „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“ 
veranschlagt. 

Mitte des Jahres 2014 hat der Landtag das Gesetz zur Förderung der kommunalen 
Aufwendungen für die schulische Inklusion beschlossen. Mit diesem Gesetz sollen 
wesentliche Belastungen der Gemeinden und Kreise als Schulträger infolge des 9. 
Schulrechtsänderungsgesetzes ausgeglichen werden. Mit dem 9. Schulrechtsände-
rungsgesetz hat das Land den Auftrag der VN-Behindertenrechtskonvention umge-
setzt und die ersten Schritte auf dem Weg zur inklusiven Bildung an allgemeinen 
Schulen in NRW gesetzlich verankert.  

Seit dem wird die Frage des Konnexitätsprinzips diskutiert. Im Rahmen einer „prag-
matischen“ Lösung - hoffentlich als Ausnahme des gesetzlich verankerten Konnexi-
tätsprinzips und leider nur auf Teilbereiche der Kosten ausgelegt – wurde der Aus-
gleich über das Gesetz vorgesehen. Mittlerweile liegt eine Verfassungsbeschwerde 
von mehr als 50 Kommunen gegen die unzureichende Kostenerstattung für die schu-
lische Inklusion durch das Land vor. Die Stadt Lengerich erhält jährlich einen Anteil 
von rd. 40.000 € für alle Schulen. 

Von weiteren Zuweisungs-/Zuschussgebern erhält die Stadt Lengerich: 

  2016 2017 
Zuweisungen des Kreises (Haus der Jugend) 62.000 € 62.500 €
Zuweisung des Kreises für gemeinschaftliche Mittagsver-
pflegung, Offener Ganztag 

20.000 € 20.500 €

Bedarfzuweisung Energiekonzept "Energy Award" Aktions-
programm 2000plus - Kommunaler Handlungsrahmen 
Energie in NRW 

7.000 € 4.100 €

Zusschuss der Versicherung für Brandschutzmaßnahmen 
an Schulen 

15.000 € 15.000 €

Fördermittel des Bundes "Kommunaler Klimaschutz" 29.990 € 7.500 €
Fördermittel des Bundes "Kommunaler Klimaschutz" 
 - Klimaschutzmanager 

0 10.400 €

Aus dem Klimaschutzkonzept können verschiedene Maßnahme abgeleitet werden. 
Eine sinnvolle Maßnahme ist die Einstellung eines Klimaschutzmanagers. Die Kos-
ten werden voraussichtlich mit Fördermitteln in Höhe von 65 % bezuschusst. Ab 
2017 ist die Ausweitung der Personalaufwendungen für eine halbe Stelle mit einer 
Förderung von 65 % vorgesehen.  
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Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen 

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten handelt es sich überwiegend 
um die Erträge aus Zuwendungen, die den Abschreibungen gegenüberstehen. Die 
Werte ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung. 

Allgemeine Umlagen vom Land 

In 2017 werden der Stadt Lengerich voraussichtlich rd. 1.492.000 € nach dem Ein-
heitslastenabrechnungsgesetz erstattet. Diese Erstattung resultiert aus der Ab-
rechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung für 2015. Der Betrag basiert auf 
einer Modellrechnung des Ministeriums für Inneres und Kommunales. Die Zahlung ist 
auf Grund der entsprechend der hohen Gewerbesteuereinnahmen gezahlten Umla-
gen wesentlich höher als in den Vorjahren. Im Jahr 2015 hat die Stadt Lengerich 
597.227,90 € als Abrechnung des Jahres 2013 erhalten. Im Jahr 2016 sind es  
535.152,91€ für das Jahr 2014.  

6.3 Sonstige Transfererträge 

Der Ansatz beträgt insgesamt 552.000 €. Davon entfallen 550.000 € auf die Erstat-
tungen des Kreises aus dem Solidarfond Krankenhilfe.  

Die Erstattungen aus dem Solidarfond betragen zurzeit jährlich rd. 2.900 € je Leis-
tungsbezieher. Auf Grund der tatsächlichen Entwicklung der Krankheitskosten ist für 
die Zukunft eine Kalkulation auf Grundlage der Personenzahl kaum belastbar mög-
lich:  

Berechnungsmöglich nach den Bestandszahlen FlüAG: 
182 Personen x 2.900 € = 527.800 € 

Berechnungsmöglichkeit nach dem erwarteten Mittelwert für das AsylbLG: 
218 Personen x 2.900 € = 632.200 € 

Auf Grundlage von Durchschnittswerten wurde der Ansatz mit 550.000 € veran-
schlagt.   

6.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 

Die Summe der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 2.323.670 € 
(Vorjahr: 2.298.340 €) setzt sich wie folgt zusammen: 
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Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (in Mio. €/Prozent)

Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte;
1,667 Mio. €; 72%

Erträge aus der Auflösung 
von Sonderposten für 

Beiträge; 
0,448 Mio. €; 19%Verwaltungsgebühren; 

0,156 Mio. €; 7%

Erträge aus der Auflösung 
von Sonderposten für den 

Gebührenausgleich; 
0,053 Mio. €; 2%

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 

  2016 2017 
Verwaltungsgebühren 137.750 € 156.350 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.592.600 € 1.666.625 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den 
Gebührenausgleich 101.690 € 52.875 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei-
träge 446.300 € 447.600 €

6.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 

Privatrechtliche Leistungsentgelte erzielt die Stadt Lengerich durch erbrachte Leis-
tungen (z. B. Verkaufserlöse für Familienstammbücher, Mieten und Pachten, Ersatz-
leistungen für Schäden). Hierfür wurde ein Ansatz in Höhe von insgesamt  
1.427.025 € gebildet.  
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Privatrechtliche Leistungsentgelte (in Mio. €/Prozent)

Sonstige privatrechtliche 
Erträge; 

0,109 Mio. €; 8%

Mieten und Pachten; 
1,088 Mio. €; 75%

Ersatz für Schäden;
0,080 Mio. €; 6%

Erträge aus Verkauf; 
0,151 Mio. €; 11%

6.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Die Höhe der Kostenerstattungen und Umlagen beläuft sich auf 2.547.610 € (2016 = 
5.144.080 €).  

Kostenerstattungen und -umlagen (in Mio. €/Prozent)

Erst. von übrigen 
Bereichen; 

0,032 Mio. €; 1%

Erst. vom Land;
0,038 Mio. €; 1%

Erst. von Gemeinden und 
GV;

 2,186 Mio. €; 87%

Erst. vom Bund;
 0,063 Mio. €; 2%

Erst. vom sonst. öffentl. 
Bereich;

 0,002 Mio. €; 0%

Erst. von verbundenen 
Untern., Beteiligungen, 

Sonderverm.; 
0,180 Mio. €; 8%Erst. von privaten 

Unternehmen; 
0,038 Mio. €; 1%

Erst. von sonstigen 
öffentlichen 

Sonderrechnungen;
0,010 Mio. €; 0%

Hierbei handelt es sich um solche Erträge, die die Stadt Lengerich für Dienstleistun-
gen an Dritte erzielt, z. B. Personalkostenerstattungen durch die Stadtentwässerung 
und die Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft, Kostenersatz 
durch die Musikschule, Erstattung der Personal- und Sachkosten für die Leistungs-
gewährung nach SGB II (382.000 €), Erstattung von Schülerbeförderungskosten, 
Kostenbeitrag „ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice“ für die Vollstreckungs-
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maßnahmen sowie Erstattung der Kosten des Rettungsdienstes durch den Kreis 
(1.554.000 €). Bis einschließlich 2016 wurde hier die Landeszuweisung nach dem 
Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) (2016 = 2.733.000 €) ausgewiesen. (Siehe 1.2 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen.) 

Zu den Kostenerstattungen des Kreises für die Schulsozialarbeit im Rahmen von 
Bildung und Teilhabe (BuT) siehe Erläuterungen zu 7.2 in diesem Abschnitt. Für 
das Jahr 2017 ist ein Erstattungsbetrag des Kreises in Höhe von 58.000 € veran-
schlagt. 

6.7 Sonstige ordentliche Erträge 
Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Erträge beläuft sich auf 1.213.500 € 
(2016 = 1.227.870 €) und gliedert sich im Wesentlichen wie folgt: 

Sonstige ordentliche Erträge (in Mio. €/Prozent)

Zinserträge im Bereich 
Gewerbesteuer;      
0,080 Mio. €; 7%

Erträge aus der 
Auflösung von 

Rückstellungen;
 0,285 Mio. €; 24%

Säumniszuschläge;
0,082 Mio. €; 7%

Konzessionsabgabe der 
Stadtwerke u.a.;       

0,710 Mio. €; 58%

Bußgelder;
 0,052 Mio. €; 4%

  2016 2017 
Konzessionsabgaben 710.000 € 710.000 €
Bußgelder 51.500 € 51.700 €
Säumniszuschläge 81.000 € 82.000 €
Andere sonstige ordentliche Erträge 2.300 € 4.800 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (In-
standhaltungs-, Pensions- und Beihilferückstellungen) 

333.070 € 285.000 €

Gewerbesteuer Vollverzinsung nach AO 50.000 € 80.000 €
1.227.870 € 1.213.500 €

6.8  Aktivierte Eigenleistungen 
Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um Herstellungsleistungen der 
Verwaltung bei investiven Maßnahmen. Für 2017 sind aktivierte Eigenleistungen in 
Höhe von 74.500 € veranschlagt. 
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7. Ordentliche Aufwendungen 

Im Weiteren werden die einzelnen Aufwandsarten näher erläutert: 

7.1 Personalaufwendungen 
Der Ergebnisplan weist im Planjahr Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt. 
11.310.180 € aus (Vorjahr: 10.587.960 €). 

Personalaufwendungen (in Mio. €/Prozent)

Zuführung zu sonstigen 
Rückst.(Urlaub, 
Überstunden, 
Altersteilzeit);         

0,066 Mio. € ; 1%

Dienstaufwendungen - 
Beamte;

 2,376 Mio. € ; 21%

Dienstaufwendungen-
Sonstige Beschäftigte; 

0,023 Mio. € ; 0%
Tarifl. Beschäftigte - 

Beiträge zur gesetzlichen 
Sozialversicherung/Zu-
satzversorgungskassen; 

1,652 Mio. € ; 15%

Tarifliche Beschäftigte - 
Dienstaufwendungen; 

6,122 Mio. € ; 54%
Zuführungen zu Beihilfe-
rückstellungen für aktive 

Beamte;
 0,222 Mio. € ; 2%

Zuführungen zu Pen-
sionsrückstellungen für 

aktive Beamte;       
0,699 Mio. € ; 6%

Beihilfen und Unter-
stützungsleistungen und 

dgl.;
 0,150 Mio. € ; 1%

Da hier auch zahlungsunwirksame Zuführungen zu Rückstellungen  

• für Pensionen 698.990 € 
• für Beihilfen 222.210 € 
• für weitere, sonstige Verpflichtungen 66.200 € 

 (z. B. Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit) 

enthalten sind, beläuft sich die Summe der Personalauszahlungen im Finanzplan auf  
10.322.880 € (Vorjahr 9.755.690 €). 

Den Gesamtpersonalaufwendungen der Verwaltung stehen Personalkostenerstat-
tungen Dritter in Höhe von 2.200.000 € gegenüber. Dabei handelt es sich insbeson-
dere um Erstattungen des Kreises Steinfurt für die Bearbeitung im Bereich SGB II 
und den Rettungsdienst, weiterhin Erstattungen für das Angebot der Offenen Ganz-
tagsgrundschulen, Aufwendungen im Rahmen der Förderschule des Kreises Stein-
furt sowie Erstattungen der Stadtentwässerung und der LGE. Zusätzlich wird auf die 
Erläuterungen zu Kostenerstattungen und Kostenumlagen verwiesen. 

Für die tariflich Beschäftigten ergab der aktuelle Tarifabschluss für das Jahr 2016 
eine Steigerung in Höhe von 2,4% und für das Jahr 2017 nochmals eine Erhöhung 
der Entgelte um 2,35%. Diese Erhöhungen ergeben einen Anpassungsbetrag in Hö-
he von ca. 160.000 €. Für die ab dem 01.01.2017 geltende neue Entgeltordnung hat 
die Verwaltung zusätzliche Ausgaben in Höhe von 30.000 € kalkuliert. Das tariflich 

- 58 -



Vorbericht Abschnitt IV 

festgelegte Budget für die Leistungsorientierte Bezahlung der Beschäftigten beträgt 
weiterhin 2 % der zu berücksichtigenden Entgelte.  

Für die Beamtenbesoldung ist zunächst eine Erhöhung um 2,4% ab dem 01.04.2017 
eingeplant worden. Die grundsätzliche Reduzierung der Personalaufwendungen im 
Bereich der Beamten resultiert größtenteils aus Pensionierungen und Versetzungen. 
Die Beamtenstellen sind gestrichen und dafür Stellen für tariflich Beschäftigte ge-
schaffen worden. Das bedeutet, dass im Bereich der tariflich Beschäftigten eine ent-
sprechende Ausweitung der Aufwendungen eingeplant wird. 

Mit dem Anstieg der Flüchtlingszahlen hat die Verwaltung seit dem Jahr 2016 im Be-
reich Sozialleistungsgewährung (Sachbearbeitung) und der sozialen Betreuung zu-
sätzliche Stellen bereitgestellt. Im Laufe des Jahres 2016 wurden eine zweite Sozial-
arbeiterin und ein Hausmeister eingestellt. Eine Sachbearbeiterstelle im Fachdienst 
Soziales wird bei Bedarf im Laufe des Jahres 2017 besetzt. 

Weiterhin sind im Rahmen der Neuplanung der Lengericher Schullandschaft zusätz-
liche Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen, die derzeit noch nicht allein durch Ein-
sparungen in anderen Schulbereichen kompensiert werden können.  

Als Antwort auf den demographischen Wandel und steigender Fluktuation auf dem 
Arbeitsmarkt legt die Stadt neben Personalentwicklungsmaßnahmen den Fokus auf 
die Ausbildung. Insgesamt werden im Jahr 2017 zehn Auszubildende bei der Stadt 
Lengerich beschäftigt sein. Im Planungsjahr 2017 werden - wie im Jahr 2016 - zwei 
Auszubildende im Bereich der tariflich Beschäftigten eingestellt und eine Person als 
Beamtenanwärter neu ausgebildet. Mit dem zum 01.01.2014 in Kraft getretenen Not-
fallsanitätergesetz wurde das Berufsfeld des Notfallsanitäters neu geschaffen. Für 
diesen Beruf bildet die Stadt Lengerich seit dem Jahr 2015 ebenfalls aus. 

7.2 Versorgungsaufwendungen 

Versorgungsaufwendungen (in Mio. €/Prozent)

Beiträge zu Ver-
sorgungskassen für 

Versorgungsempfänger- 
Beamte ;

 0,917 Mio. € ; 77%

Beihilfen und 
Unterstützungsleistungen 

und dgl. für 
Versorgungsempfänger;

0,261 Mio. € ; 22%
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Für das Jahr 2017 wird ein moderater Anstieg der laufenden Versorgungsaufwen-
dungen erwartet, da keine altersbedingten Pensionierungen anstehen. Für die mittel-
bare Zukunft wird jedoch mit einer erhöhten Zahl von Versorgungsfällen zu rechnen 
sein. Im Bereich der kombinierten Feuer- und Rettungswache sind Ende der siebzi-
ger Jahre grundsätzlich nur Beamte im feuerwehrtechnischen Dienst eingesetzt wor-
den. Dies führt nun dazu, dass in den nächsten Jahren die durchschnittliche Anzahl 
der Versorgungsfälle ansteigen wird. Dies wirkt sich schon gegenwärtig auf die Rück-
stellungen für die zukünftigen Pensionen bei den aktiven Beamten aus.  

7.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebs-
zweck“) bzw. Umsatz oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, sind 
hier auszuweisen.  

Der Gesamtbetrag in Höhe von 6.639.910 € ist gegenüber dem Vorjahr (6.343.150 €) 
leicht gestiegen (+ 4,7 %).  

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (in Mio. €/Prozent)

Aufw. für die Unterhaltung 
der Fahrzeuge;

0,178 Mio. € ; 3%

Besondere Verwaltungs-
und Betriebsaufw.;    
0,073 Mio. € ; 1%

Schüler-
beförderungskosten;
 0,691 Mio. € ; 10%

Aufw. für Sachleistungen; 
0,287 Mio. € ; 4%

Aufw. für sonstige 
Dienstleistungen; 

1,399 Mio. € ; 22% Instandh. der Grund-
stücke und baulichen 

Anlagen; 
0,402 Mio. € ; 6%

Instandh. des 
Infrastrukturvermögens; 

0,025 Mio. € ; 0%

Unterhaltung und 
Bewirtschaftung der 

Grundstücke und bau-
lichen Anlagen;      

1,871 Mio. € ; 29%

Erst. an Gemeinden und 
Gemeindeverbände; 

0,076 Mio. € ; 1%

Aufwendungen für die 
Unterhaltung des 

sonstigen unbeweglichen 
Vermögens;           

0,014 Mio. € ; 0%

Erst. an übrige Bereiche; 
0,045 Mio. € ; 1%

Lernmittel; 
0,111 Mio. € ; 2%

Unterhaltung des 
sonstigen beweglichen 

Vermögens; 
0,362 Mio. € ; 5%

Unterhaltung und 
Bewirtschaftung des 

Infrastrukturvermögens; 
1,027 Mio. € ; 15%

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen: 

  2016 2017 
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen  
Anlagen 566.000 € 402.000 €

Instandhaltung des Infrastrukturvermögens 25.000 € 25.000 €
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 76.400 € 76.400 €
Erstattungen an übrige Bereiche 42.500 € 45.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke 
und baulichen Anlagen 1.669.000 € 1.871.000 €
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  2016 2017 
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastruktur-
vermögens 1.033.450 € 1.027.450 €

Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen Un-
beweglichen Vermögens 14.000 € 14.000 €

Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge 178.000 € 178.000 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 375.050 € 361.850 €
Lernmittel 110.800 € 111.200 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 73.000 € 151.000 €
Schülerbeförderungskosten 691.000 € 691.000 €
Aufwendungen für Sachleistungen 211.450 € 287.110 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.397.500 € 1.398.900 €

6.463.150 € 6.639.910 €

Bei der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie der In-
standhaltung des Infrastrukturvermögens handelt es sich im Wesentlichen um 
Aufwendungen für die Instandhaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke 
bzw. die Instandhaltung von z. B. Straßen, Wegen, Sportanlagen und Spielplätzen. 

Im Bereich der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des 
Infrastrukturvermögens werden die Maßnahmen teilweise aus Rückstellungen finan-
ziert. Im Ergebnisplan wird nur der Saldo der Aufwendungen nach Abzug der Ver-
wendung der Rückstellung ausgewiesen. Die tatsächlich durchzuführenden Maß-
nahmen werden mit Ihrem geplanten Gesamtvolumen im Folgenden dargestellt. 

Für die Jahre 2016 und 2017 sind folgende Maßnahmen vorgesehen. 

Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 
(Maßnahmen, die über die reine Substanzerhaltung deutlich hinausgehen) 

         2016     2017 
Dienstgebäude 50.000 € 50.000 €
"Altes Rathaus"  10.000 €
Grundschule Stadt 25.000 € 25.000 €
Grundschule Intrup 20.000 €
Turnhalle Margarethenstr. 120.000 €
Bodelschwingh-Realschule 80.000 € 30.000 €
Förderschule Kreis 61.000 € 27.000 €
Übergangswohnheime 70.000 € 40.000 €
Jugendzentrum 15.000 €
Gebäude Stadien 45.000 €
Bautriebshof  15.000 €
Sporthalle Kirchpatt 80.000 € 25.000 €
Dienst- und Mietwohnungen, sonst. Gebäude 120.000 € 60.000 €
Summe 566.000 € 402.000 €
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Instandhaltung Infrastrukturvermögen 
(Maßnahmen, die über die reine Substanzerhaltung deutlich hinausgehen) 

       2016     2017 
Stadien 25.000 € 25.000 €
Tecklenburger Str. II Abschnitt  
Neuveranschlagung Ansatz aus 2016 15.000 € 15.000 €
Ringeler Straße 70.000 €
Hullmanns Damm  45.000 €
Schillerstraße  15.000 €
Schultebeyringstraße 20.000 €
Berliner Straße  7.000 €
Intruper Esch  5.000 €
Wiesenstraße  15.000 €
Intruper Weg  25.000 €
Brücke Hohner Damm   20.000 €
Summe 110.000 € 192.000 €

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke 
und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens beinhalten im We-
sentlichen die bauliche Unterhaltung, Betriebskosten wie Heizung, Strom, Wasser / 
Abwasser sowie Reinigung und Versicherung dieser Objekte.  

Bei den Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände handelt es sich um 
Erstattungen an den Kreis Steinfurt für die anteiligen Kosten der Zweifachsporthalle 
sowie um Gebührenanteile an den Kreis für Liegenschaftsauskünfte bzw. Ausdrucke 
aus dem automatisierten Liegenschaftsbuch. 

Bei den Erstattungen an übrige Bereiche handelt es sich um die Erstattung von 
Parkgebühren an Privatpersonen (bei privaten Parkplätzen, auf denen Parkgebühren 
verlangt werden) und die Erstattung der Gebäudebetriebskosten an die Bürgerstif-
tung Gempt für die Gempthalle. 

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge enthalten die Reparatur- 
und Wartungskosten sowie Treibstoffkosten der städtischen Fahrzeuge. 

Zur Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens zählen die Kosten für 
die Unterhaltung der Einrichtung, der EDV sowie sonstiger Geräte und Maschinen. 

Nach den Bestimmungen des Lernmittelfreiheitsgesetzes hat der Schulträger gesetz-
lich festgelegte Aufwendungen im Rahmen der Lernmittelfreiheit zu leisten. 

Bei der Schülerbeförderung ergibt sich die städtische Verpflichtung zur Kosten-
übernahme aus dem Schulgesetz und der Schülerfahrkostenverordnung. 

Aufwendungen für Sachleistungen fallen beispielsweise für Lehr- und Unter-
richtsmittel, für Leistungen in den Bereichen Arbeitsschutz, Gleichstellung, Wahlen, 
Personenstandswesen, kriminalpräventiver Rat, Umweltschutz, Rettungsdienst, Ar-
chiv und Stadtbücherei an. 
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Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen fallen u. a. im Bereich der Offenen 
Ganztagsschule, der Stadtbücherei, der Abfallbeseitigung und der Straßenreinigung 
einschl. des Winterdienstes an. 

7.4 Bilanzielle Abschreibungen 

Bilanzielle Abschreibungen (in Mio. €/Prozent)

Abschreibungen auf 
Sachanlagen ;     

3,892 Mio. € ; 97%

Sofortabschreibung auf 
geringwertige 

Wirtschaftsgüter;      
0,124 Mio. € ; 3%

Das Ressourcenverbrauchskonzept im NKF erfordert, dass der Ressourcen-
verbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, über die Ab-
schreibungen flächendeckend erfasst wird. Sie sind während der Nutzungsdauer des 
angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und 
bei dieser Position auszuweisen (§ 35 GemHVO NRW). 

Der Gesamtbetrag der Abschreibungen beläuft sich im Planungsjahr auf insgesamt 
3.978.820 €. Davon entfallen 3.831.720 € auf Abschreibungen für Sachanlagen und 
147.100 € auf Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter. 

Die bilanziellen Abschreibungen der städtischen Anlagegüter (vor allem Straßen und 
Gebäude) stellen einen wesentlichen Teil der Aufwendungen des Ergebnisplanes 
dar. Den „Brutto“-Abschreibungen stehen bei entsprechender Förderung der Anlage-
güter (Zuwendungen und Beiträge) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in 
Höhe von 2.454.950 € gegenüber, so dass „Netto“-Abschreibungen in Höhe von 
1.523.870 € erwirtschaftet werden müssen. 

Nach § 34 Abs. 1 GemHVO NRW können für Vermögensgegenstände des Sachan-
lagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachran-
giger Bedeutung ist, Festwerte gebildet werden, sofern der Bestand in seiner Größe, 
seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. 
Nach diesem so genannten Bewertungsvereinfachungsverfahren wurden Festwerte 
in folgenden Bereichen gebildet. 

• Standardklassenräume  
• Büroausstattung 
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• Arbeitsplatzgebundene EDV-Ausstattung 
• Bücher und Medien der Stadtbücherei 
• Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr 

Bei den Festwerten fallen keine direkten Abschreibungen an. Der Werteverzehr ent-
spricht den Werten der Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in 
Festwerten. Hier spricht man vom so genannten Abschreibungsersatzaufwand. Die-
ser wird bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.  

7.5 Transferaufwendungen 
Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen in Höhe von 22.725.970 € verteilt sich 
folgendermaßen: 

Transferaufwendungen (in Mio. €/Prozent)

Sonstige Tranferaufw. 
ohne Gegenleistungs-

pflicht Dritter;
 0,266 Mio. € ; 1%

Allgemeine Umlagen an 
Gemeinden und 

Gemeindeverbände;
14,955 Mio. € ; 66%

Finanzierungsbeteiligung 
Fonds Deutsche Einheit; 

1,360 Mio. € ; 6%

Gewerbesteuerumlage; 
1,400 Mio. € ; 6%

Zuw. an Gemeinden und 
GV für lfd. Zwecke;
 0,960 Mio. € ; 4%

Zweckverbandsumlagen;
0,398 Mio. € ; 2%

Abundanzumlage an das 
Land;

0,038 Mio. € ; 0%

Sonstige soziale 
Leistungen;

 2,310 Mio. € ; 10%

Leistungen für Bildung und 
Teilhabe; 

0,055 Mio. € ; 0%

Zusch. an private Untern. 
für lfd. Zwecke;

 0,008 Mio. € ; 0%

Zusch. an übrige Bereiche 
für lfd. Zwecke;

0,608 Mio. € ; 3%

Zusch. an verb. Untern., 
Beteiligungen und 

Sonderverm. für lfd. 
Zwecke;

 0,368 Mio. € ; 2%

  2016 2017 
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für 
laufende Zwecke 960.000 € 960.000 €

Zuschüsse an verbundene Unternehmen,  
Beteiligungen u. Sondervermögen f. lfd. Zwecke 368.000 € 368.000 €

Zuschüsse an priv. Unternehmen f. lfd. Zwecke 8.370 € 8.370 €
Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke 591.160 € 608.000 €
Leistungen für Bildung und Teilhabe 55.000 € 55.000 €
Sonstige soziale Leistungen 3.350.000 € 2.310.000 €
Gewerbsteuerumlage 1.400.000 € 1.400.000 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds „Deutsche  Einheit“ 1.360.000 € 1.360.000 €
Allgemeine Zuweisungen an das Land (Abundanzumlage) 436.200 € 38.200 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände 16.396.000 € 14.954.500 €
Zweckverbandsumlagen 375.200 € 397.900 €
Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungspflicht 
Dritter (Krankenhausumlage) 256.000 € 266.000 €

25.555.930 € 22.725.970 €
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Hinter den Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 
für laufende Zwecke verbirgt sich die Kostenbeteiligung an den kommunalen 
Kosten im Rahmen der Leistungsgewährung nach dem SGB II. Seit dem 
01.01.2005 ist der Kreis Steinfurt Träger der Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch 
Teil II (SGB II). Im Rahmen der Ermächtigung des Landesausführungsgesetzes zum 
SGB II (AG SGB II NRW) hat der Kreis durch Delegationssatzung den Städten und 
Gemeinden insbesondere die Aufgaben der Leistungsgewährung (Hilfen zur Siche-
rung des Lebensunterhalts) nach dem SGB II übertragen. 

Die Kostenbeteiligung der Stadt Lengerich beträgt bei einer Beteiligungsquote von 
50 v. H. zuzüglich Härteausgleichsregelung im Haushaltsjahr 2017 und Folgejahren 
voraussichtlich jährlich 960.000 €.   

Die Verlustabdeckung an die Bäder- und Wasser GmbH verbirgt sich hinter dem Zu-
schuss an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen für 
laufende Zwecke. 

Als Zuschüsse an private Unternehmen für lfd. Zwecke ist der Zuschuss an den 
Treffpunkt Möbel e.V. vorgesehen. 

Bei den Zuschüssen an übrige Bereiche für laufende Zwecke handelt es sich im 
Wesentlichen um die Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten (420.000 €; Vorjahr 
= 400.000 €). Im Übrigen werden hier die freiwilligen Zuschüsse an Vereine und Insti-
tutionen nachgewiesen (Stadtfeuerwehrverband e.V., AWO, Heimatverein, „Cafete-
ría- Gesunde Schule im HAG“, Bürgerstiftung Gempthalle (150.000 €), Förderung der 
allgemeinen Aufgaben der Jugend sowie des Turnens und Sports sowie für Stadtfes-
te wie z. B. das Brunnenfest und der Krippenmarkt). 

Die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes ist im 
Kreis Steinfurt zum 01.08.2012 gestartet. Pädagogische Fachkräfte fungieren dabei 
als „BuT-Lotsen“. Mit allen 24 Städten und Gemeinden wurden Vereinbarungen über 
den Ausbau der Schulsozialarbeit im Rahmen von BuT geschlossen. Die Stadt Len-
gerich hat die Umsetzung der Schulsozialarbeit an den Kooperationspartner „Diako-
nisches Werk im Kirchenkreis Tecklenburg“ übergeben.  Der Kreis Steinfurt über-
weist für die Aufgabe „BuT-Schulsozialarbeit“ einen Betrag in Höhe von 58.000 €. 
Von diesem Betrag werden 55.000 € an den Kooperationspartner „Diakonisches 
Werk im Kirchenkreis Tecklenburg“ weitergeleitet. Ein Anteil in Höhe von 3.000 € 
verbleibt als Sach- und Gemeinkostenpauschale bei der Stadt Lengerich. Diese Ver-
einbarung gilt derzeit bis einschließlich 2017, da das Land dem Kreis für den Zeit-
raum bis zum 31.12.2017 eine Zusatzfinanzierung für diese Aufgabe ermöglicht hat. 
Im Rahmen des Sachstandsberichts zur Schulsozialarbeit im Rahmen von BuT im 
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Bevölkerungsschutz des Kreises am 
15.06.2016 haben die Ausschussmitglieder deutlich gemacht, dass die Schulen auch 
über 2017 hinaus entsprechende Unterstützung bräuchten und das Programm auch 
nach 2017 fortgesetzt werden müsse. Innerhalb der Fraktionen sollten daher die 
Landtags- und Bundestagsabgeordneten gewonnen werden, sich für eine Fortset-
zung der Förderung der Schulsozialarbeit einzusetzen. 

Da die Bundes- und Landesmittel nur bis 2017 zugesagt sind, ist eine Veranschla-
gung der Erträge und Aufwendungen für diese Aufgabe nur bis einschließlich 2017 
erfolgt. Der Ansatz für 2017 beträgt 55.000 € (siehe Produkt 05.312.01). 
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Als Sonstige soziale Leistungen fallen die „Beisetzungskosten von alleinstehenden 
Nichtsozialversicherungspflichtigen“ (20.000 €) und die Kostenerstattung für die In-
anspruchnahme des Lengerich-Ausweises (40.000 €) an.  

Der Ansatz für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz  beträgt 
2.250.000 € (Vorjahr 3.280.000 €). Die Leistungsbezieher erhalten neben den Grund-
leistungen zur Deckung des täglichen Bedarfs auch Leistungen bei Krankheit, 
Schwangerschaft und Geburt.   

Wie bereits bei Nr. 6.2 dieses Abschnitts zur Veranschlagung der FlüAG-Pauschalen 
dargestellt, ergibt sich eine Personenzahl für die Leistungsgewährung aus der Flü-
AG-Bestandserwartung von 182 Personen für das Jahr 2017. Die Stadt Lengerich 
hat aber darüber hinaus Leistungen für den Personenkreis der geduldeten Flüchtlin-
ge zu zahlen. Diese Personen bleiben nach der vorgesehenen Novelle zum FlüAG 
dann noch 3 Monate in der Anrechnung, danach sind die Kosten für die Asylbewer-
berleistungen für diesen Personenkreis vollständige aus dem kommunalen Haushalt 
zu finanzieren.  

Der Personenkreis von 182 Personen als Berechnungsgrundlage wird um einen An-
zahl von 36 geduldeten Flüchtlingen erweitert, so dass ich folgende Berechnungs-
grundlagen für den Haushaltsansatzes ergeben: 

Bestandserhebung FlüAG 182 Personen 
geduldete Flüchtlinge   36 Personen
Summe 218 Personen 

Der vom Land ermittelte Kostenbetrag für die Pro-Kopf-Pauschale von 866 € monat-
lich (= 10.392 €/Jahr) wird auch für die Ermittlung des Ansatzes der Leistungen nach 
Asylbewerberleistungsgesetz zugrunde gelegt: 

218 Personen x 10.392 € = 2.265.456 €. 

Auf dieser Grundlage wurde ein Haushaltsansatz  für die Leistungen nach dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz in Höhe von 2.250.000 € gebildet. 

Die Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2017 bleibt wie in den Vorjahren bei 
35 v. H. des durch den Hebesatz geteilten Ist-Aufkommens. Unter Berücksichtigung 
des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens ergibt sich ein Ansatz von 
1.400.000 €. Über den Erhöhungsbetrag der Gewerbesteuerumlage haben sich die 
Kommunen noch bis einschließlich dem Jahr 2019 an den Kosten der “Deutschen 
Einheit“ zu beteiligen. Die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger wird durch Rechts-
verordnung des Bundes festgesetzt. Die Angaben beruhen für die Jahre 2017 - 2019 
auf der Steuerschätzung vom Mai 2016. Der Vervielfältiger für das Jahr 2016 wurde 
durch Verordnung vom 01. Februar 2016 mit 34 v. H. festgesetzt. Nach geltendem 
Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 Gemeindefinanzreform-
gesetz zum 31.12.2019. Als „Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit“
ergibt sich somit ein Ansatz in Höhe von 1.360.000 €. 

Zu den allgemeinen Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände gehören 
die Allgemeine Kreisumlage und die Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt
(Jugendamtsumlage). Basis für die Berechnung sind die maßgeblichen Umlage-
grundlagen (Schlüsselzuweisungen, Steuerkraftmesszahlen einschl. Kompensations-
leistung) unter Anwendung des vom Kreis Steinfurt festgesetzten Hebesatzes.  
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Die anrechenbare Steuerkraft der Kommunen im Kreis Steinfurt ist um 25,465 Mio. € 
oder 5,95 % gestiegen. Bei einer landesweiten Steigerungsrate von 4,4 % liegt die 
Steigerungsrate im Kreis Steinfurt deutlich über dem Landesdurchschnitt. Die Umla-
gegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage (Steuerkraft zuzüglich Schlüssel-
zuweisungen) betragen nach der Arbeitskreisrechnung 531,136 Mio. €. Das sind 
18,44 Mio. € mehr als 2016, was ausschließlich auf die höhere Steuerkraft der Kom-
munen zurückzuführen ist. 

Für die allgemeine Kreisumlage wurde ein Zahlbetrag für die Stadt Lengerich in 
Höhe von 9.011.697,34 € veranschlagt. Grundlage für die Ermittlung dieses Zahlbe-
trag sind die Umlagegrundlagen nach der Modellrechnung zum GFG 2017 und ein 
Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage von 32,8 v.H. Dieser Hebesatz ist nach der 
Vorlage des Kreises zur Einbringung der Haushaltssatzung nach der Modellrechnung 
des Landes zu erwarten. Der Hebesatz wird somit um 0,15 v.H. gegenüber 2016 ge-
senkt. Der Kreis hat aber nach der Modellrechung aus der gestiegenen Steuerkraft 
einen Mitnahmeeffekt von 6,444 Mio. €, so dass das tatsächliche Kreisumlagevorlu-
men deutlich steigt.  

Für die Mehrbelastung Jugendamt wurde ein Hebesatz von 21,63 v. H. (= + 0,77 
v.H.) für die Berechnung zu Grunde gelegt. Daraus ergibt sich eine Zahllast für die 
Stadt Lengerich in Höhe von 5.942.774,80 €.  

Somit ist für die Haushaltsplanung 2017 von folgenden Hebesätzen auszugehen:  

Allgemeine Kreisumlage  32,80 v.H. (2016: 32,95 v.H.) 
Mehrbelastung Jugendamt 21,63 v.H.  (2016: 20,86 v.H.).  
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Die Ansätze für die Kreisumlagen für das Jahr 2017 belaufen sich somit auf insge-
samt 14.954.500 € (2016 = 16.396.000 €).  

Davon entfallen  9.011.700 € (2016 =10.040.000 €) auf die allgemeine Kreisumlage  
und  

 5.942.800 € (2016 =6.356.000 €) auf die Mehrbelastung Jugendamt.  

Kreisumlage Mehrbelastung (Jugendamtsumlage)
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Die Belastung  des städtischen Haushalts durch die Kreisumlagen in Höhe von rd.  
15 Mio. € stellt die höchste Aufwandsposition im kommunalen Haushalt dar und 
nimmt einen Anteil von 31,2 % der ordentlichen Aufwendungen ein. 

Bei den Zweckverbandsumlagen sind die Umlagen an den Zweckverband Kommu-
nale ADV Anwendergemeinschaft West (11.400 €), an die Musikschule (220.000 €), 
die Volkshochschule (68.000 €) und den Wasserversorgungsverband (98.500 €) ein-
geplant. 

Bei den sonstigen Transferaufwendungen ohne Gegenleistungspflicht Dritter
handelt es sich um die Krankenhausinvestitionsumlage für das  Land  NRW  
(266.000 €). Gem. § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-
Westfalen werden die Gemeinden in Höhe von 40 v. H. an den förderfähigen Investi-
tionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 KHG beteiligt. Der Anteil der Gemeinden und Ge-
meindeverbände wird als Gesamtansatz im jeweiligen Haushaltsplan des Landes 
Nordrhein-Westfalen ausgewiesen. Der gemeindespezifische Anteil ergibt sich aus 
der fortgeschriebenen Wohnbevölkerung zum 31.12. eines jeden Jahres multipliziert 
mit dem Anteilsbetrag je Einwohner. Da sich für die Stadt Lengerich keine Verände-
rung des eigenen Vermögens ergibt, stellt die Umlage städtischen Aufwand dar und 
ist folglich im Ergebnisplan abzubilden. 
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7.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 2.040.450 € insgesamt 
(Vorjahr: 2.507.400 €) und teilen sich wie folgt auf: 

Sonstige ordentliche Aufwendungen ( in Mio. €/Prozent) 

Bürobedarf;
0,058 Mio. € ; 3%

Mieten und Pachten (inkl. 
Flüchtlingsunterkünfte);

0,562 Mio. € ; 28%

Aufw. für ehrenamtl. und 
sonstige Tätigkeit;
0,178 Mio. € ; 9%

Aufw. für  Honorarkräfte 
etc.;

0,0078 Mio. € ; 3%

Aufw. für Dienst-/Schutz-
kleidung; 

0,022 Mio. € ; 1%

Aufw. für übernommene 
Reisekosten;

0,022 Mio. € ; 1%

Aufw. für Aus-/ 
Fortbildung;

0,178 Mio. € ; 10%

Sonstige Personalneben-
aufwendungen;         

0,025 Mio. € ; 1%

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten eine Vielzahl von verschiede-
nen Positionen.  

Die wesentlichen Positionen werden nachfolgend dargestellt und im weiteren Verlauf 
erläutert. 

  2016 2017 
Sonstige Personalnebenaufwendungen 34.200 € 25.200 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 99.100 € 108.450 €
Aufwendungen für übernommene Reisekosten 19.200 € 22.100 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,  
persönliche Ausrüstungsgegenstände 21.800 € 22.400 €

Aufwendungen für Honorarkräfte 77.700 € 78.650 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige 
Tätigkeit 165.900 € 178.300 €

Mieten und Pachten 1.055.410 € 562.260 €
Bürobedarf 58.000 € 58.000 €
Telekommunikationskosten 102.350 € 105.900 €
Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche 
Kosten 76.200 € 68.100 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen 188.650 € 166.350 €
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und  
Ertrag 10.000 € 10.000 €

Versicherungsbeiträge 327.950 € 361.450 €
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  2016 2017 
Aufwendungen für Schadensfälle 82.300 € 79.700 €
Verfügungsmittel 400 € 400 €
Fraktionszuwendungen 2.500 € 2.500 €
Übrige, weitere, sonstige Aufwendungen aus laufen-
der Verwaltungstätigkeit 132.420 € 136.350 €

Nebenkosten ehrenamtliche Tätigkeiten 23.300 € 24.300 €
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretun-
gen und Vereinen (Mitgliedsbeiträge) 30.020 € 30.040 €

2.507.400 € 2.040.450 €

Bei den Aufwendungen für Honorarkräfte handelt es sich um Maßnahmen im 
Rahmen der Pädagogischen Übermittagsbetreuung sowie weiterer Angebote, denen 
Erträge in gleicher Höhe gegenüberstehen. Zusätzlich werden hier die Honorare Of-
fene Ganztagsgrundschule veranschlagt. Die Veranschlagung der Honorarkosten 
nach dem Projekt „Geld oder Stelle“ ist nur bis 2019 erfolgt. Nähere Erläuterungen 
dazu siehe Punkt 6.2. 

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten fallen in den Bereichen Politische 
Gremien, Feuerwehr und Ordnungsangelegenheiten für die Zahlungen der Auf-
wandsentschädigungen an. Bei der Ansatzbildung wurde die planmäßige Erhöhung 
der Sätze für die Aufwandsentschädigung berücksichtigt. Weitere Erhöhungen, die 
sich durch den Gesetzentwurf zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung erge-
ben könnten, sind nicht berücksichtigt. Nebenkosten für ehrenamtliche Tätigkeiten
werden gesondert ausgewiesen. 

Neben den Mieten und Pachten für bebaute und unbebaute Grundstücke, für die 
Biotope, die Salzlagerhalle, das Übungsgelände der Feuerwehr und die Poolweghal-
le für schulische Zwecke sind auch die Erbbauzinsen für das Schulzentrum, die Nut-
zungsentschädigung für den Römer und die Mieten für Fotokopierer etc. hier aufge-
führt. Seit dem Jahr 2015 ist hier auch die Pacht für die Gempthalle enthalten. Wei-
terhin sind die Kosten für die Anmietung von Wohnraum für die Flüchtlingsunterbrin-
gung enthalten. 

Die Ansätze für Mieten und Pachten im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung entwi-
ckeln sich im Produkt 05.315.01wie folgt: 

2016 2017 2018 2019 2020 
Aufwendungen für die Anmietung 
Anmietung Wohnraum -300.000 -200.000 -200.000 -150.000 -150.000
Schaffung weitere Unterbringungs-
möglichkeiten  -400.000 0 0 0 0
Aufwendungen Sach- und Dienstleis-
tungen -11.000 -106.000 -106.000 -86.000 -64.000
Personalaufwendungen -116.160 -165.010 -166.590 -168.490 -170.450
Betriebskosten ILV -204.600 -230.600 -230.600 -140.600 -23.600
Erträge aus der Abrechnung 
Allgemein 452.500 452.500 650.000 488.000 320.000
Für weitere Unterbringungsmöglich-
keiten 180.000 0 0 0 0
Saldo -399.260 -249.110 -53.190 -57.090 -88.050
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Zurzeit wird eine ausreichende Anzahl an Plätzen zur Unterbringung vorgehalten, um 
bei Schließung der Erstaufnahmeeinrichtung des Kreises eine angemessene Unter-
bringung der Personen aus der Anrechnung sicherzustellen. Da diese Plätze derzeit 
nicht belegt sind, erfolgt keine Refinanzierung der Kosten der Anmietung. Für die 
Folgenjahre wird erwartet, dass die vorgehaltenen Plätze kurzfristig bedarfsgerecht 
belegt werden, so dass sich der negative Saldo verringern wird. 

Sachverständigen- Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten entfallen haupt-
sächlich auf „Kosten für die Beratung und Prüfung durch die Gemeindeprüfungsan-
stalt NRW und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften“ (45.000 €), Sachverständigen-, 
Gerichts- und Anwaltskosten (rd. 20.000 €) sowie Kosten für die Untersuchung der 
Grundwasser- und Bodenverunreinigung Bahnhofstr./ Münsterstr. (3.000 €). 

Bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen handelt es sich um die Kosten für die 
Herstellung von Reisepässen und Personalausweisen (100.000 €), Kosten für öffent-
liche Bekanntmachungen, Kontoführungsgebühren, die Beschaffung von Print- und 
digitalen Medien, Herstellung von Broschüren und Flyern sowie die Abfallberatung 
(19.200 €). 

Bei den Aufwendungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag handelt es 
sich um Gewerbesteuerzahlungen für den Betrieb gewerblicher Art (BgA) Hallen- und 
Freibad in Höhe von rd. 10.000 €. 

Zu den Versicherungsbeiträgen gehören im Wesentlichen die Versicherungsbeiträ-
ge für Haftpflicht- und Unfallversicherung, Schülerunfallversicherung sowie die Elekt-
ronik- und Inventarversicherung. 

Den Aufwendungen für Schadensfälle stehen planmäßig Erträge in gleicher Höhe 
durch Versicherungsleistungen bzw. Ersatzleistungen durch Schadensverursacher 
gegenüber. 

Zu den übrigen weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit gehören u. a. die Aufwendungen für die Unterbringung von Fundtieren 
(24.500 €), die Kosten für das Energiekonzept „Energy Award“ Aktionsprogramm 
2000plus – Kommunaler Handlungsrahmen Energie in NRW (5.950 €), Aufwendun-
gen für Fremdenverkehrsförderung und –werbung (22.000 €), Entgelte für das Schul-
schwimmen (21.300 €), Aufwendungen für Kulturveranstaltungen in der Gempthalle 
(20.000 €), die Sachkosten für die Integrationsinitiative Lengerich (6.000 €) und die 
vermischten und sonstigen sächlichen Aufwendungen. 
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8. Finanzergebnis 

8.1 Finanzerträge 

Zu den Finanzerträgen in Höhe von insgesamt 637.020 € gehören hauptsächlich die 
Abführung der Stadtentwässerung (=Eigenkapitalverzinsung aus der Gebührenbe-
darfsberechnung, falls erwirtschaftet) (230.000 €), Zinserträge aus Derivatgeschäften 
(300.000 €), Zinserträge aus dem Gesellschafterdarlehen an die BWG (104.100 €) 
sowie die Bürgschaftsprovisionen.  

8.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen werden die Zinsen für Investiti-
onskredite (255.000 €), für die Liquiditätskredite (5.000 €), das Gesellschafterdarle-
hen an die BWG (79.300 €) und für Derivatgeschäfte (610.000 €) erfasst.  

Zinsaufwendungen im Bereich Gewerbesteuerrückzahlungen entstehen bei Gewer-
besteuerrückzahlungen nach entsprechender Feststellung durch die Finanzämter auf 
Grundlage der AO (Vollverzinsung) und sind nach den Zuordnungsvorschriften im 
Finanzergebnis auszuweisen (35.000 €). 

- 72 -



Vorbericht Abschnitt V 

V. Grundlagen Finanzplan

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Ein- 
und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage 
der Kommune. Der Finanzplan wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt. Nicht zahlungswirksame 
Aufwendungen für die bilanzielle Abschreibung und die Bildung von Rückstellungen 
(z.B. Pensionsrückstellungen) sollten zu positiven Salden aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit führen, die dann zur Finanzierung der Auszahlungen der Investitions- und 
Finanzierungstätigkeit zur Verfügung stehen.   

Der Finanzplan 2017 schließt unter Berücksichtigung sämtlicher geplanter Ein- und 
Auszahlungen mit einem Überschuss an liquiden Mitteln in Höhe von 370.000 €
ab.  

Dieses Ergebnis berücksichtigt bereits nach den Vorschriften des NKF zulässige In-
vestitionskredite in Höhe von 6.793.430 €. Der Haushalt 2017 ist insofern als positiv 
zu bewerten, als dass ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit vorliegt. 
Somit kann 2017 zumindest die ordentliche Tilgung planmäßig erwirtschaftet werden. 
Der Gesamtüberschuss von 370.000 € ergibt sich aus den zusätzlichen Mitteln des 
Landes aus dem Programm „Gute Schule 2020“. Diese Mittel sind entsprechend dem 
im Entwurf vorliegenden Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des 
Landes NRW bei der Festlegung der Kreditermächtigung nach der GO NRW zusätz-
lich berücksichtigt worden. Eine konkrete Zuordnung der Mittel zu entsprechenden 
Maßnahmen ist zu Beginn des Jahres 2017 festzulegen (nähere Ausführungen erfol-
gen im weiteren Verlauf).  

Unter Berücksichtigung der Regelungen des § 77 Abs. 3 GO NRW ergibt sich fol-
gende Festlegung der Kreditermächtigung: 
  

2017 2018 2019 2020 
Saldo Investitionstätigkeit -6.948.190 -2.654.950 -5.815.320 -557.740 
Einsatz positiver Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.143.960 0 0 1.309.405 
Ordentliche Kredittilgung -989.200 -1.069.500 -1.097.100 -1.058.100 
Abzug verfügbare Mittel aus lfd. Verwaltungstätigkeit -154.760 0 0 -254.305 
Kreditermächtigung Invest Kreditinstitute 6.793.430 2.654.950 5.815.320 306.435 
Kreditermächtigung Programm „Gute Schule 2020“ 370.000 370.000 370.000 370.000 
Gesamtsumme Kreditermächtigung 7.163.430 3.024.950 6.185.320 676.435 

Zur Erhaltung der Liquidität wird die Stadt Lengerich in Ausnahmefällen möglicher-
weise kurzfristig Liquiditätskredite aufnehmen müssen. Zur Sicherstellung der dauer-
haften Zahlungsfähigkeit wird die bis zur maximalen Höhe von 17.000.000 € vorge-
sehene Kreditaufnahme aus Liquiditätskrediten in der Haushaltssatzung weiterhin 
fortgeführt. Es ist derzeit aber nicht davon auszugehen, dass Liquiditätskredite für 
längere Zeiträume in Anspruch genommen werden müssen.  

Die liquiden Mittel betrugen zum 31.12.2015:  10.266.079,06 €. 
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Die Liquidität wird sich im Finanzplanungszeitraum insgesamt wie folgt entwickeln: 

2016 2017 2018 2019 2020 
Saldo lfd. Verwal-
tungstätigkeit 1.143.960 -834.415 -145.035 1.309.405
Saldo Investitions- 
tätigkeit -6.948.190 -2.654.950 -5.815.320 -557.740
Investitionskredite 5.428.000 € 6.793.430 2.654.950 5.815.320 306.435
„„Gute Schule 2020““ 370.000 370.000 370.000 370.000
Ordentliche Tilgung -810.000 € -989.200 -1.069.500 -1.097.100 -1.058.100
Änderung 
Finanzbestand -4.300.000 € 370.000 -1.533.915 -872.135 370.000
Liquide Mittel 
(31.12. d.J.) 5.966.079 € 6.336.079,06 4.802.164,06 3.390.029,06 4.300.029,06

Mit der vorgesehen Ermächtigung  zur Aufnahme von Investitionskrediten in den Jah-
ren  2017 – 2020 wird der zulässige Kreditrahmen nach der GO NRW vollständig 
ausgeschöpft. Auch im Finanzplanungszeitraum werden voraussichtlich keine dauer-
haften Liquiditätskredite erforderlich werden. 

Die Bilanz zum 31.12.2015 weist kurzfristige Verbindlichkeiten mit einem Betrag von 
4,1 Mio. € aus. Diesen Verbindlichkeiten stehen teilweise auch Forderungen gegen-
über. Im Einzelfall könnten aber durchaus weitere Risiken zu höheren Belastungen 
führen. Diese Risiken sind jedoch heute noch nicht abschätzbar (z.B. Ausgang der 
Klage Derivatgeschäfte aus dem Jahr 2013). Da derzeit nicht planbar ist, ob im Fi-
nanzplanungszeitraum tatsächlich Zahlungen und wenn ja, in welcher Höhe, anfallen 
könnten, kann eine konkrete Veranschlagung noch nicht vorgenommen werden. Der 
ausgewiesene Liquiditätsbestand steht insofern zur Sicherstellung der dauerhaften 
finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune zur Verfügung.  

Gesetz über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, 
Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in NRW 
(SchuldendiensthilfeG NRW) 

Förderprogramm NRW.BANK.“Gute Schule 2020“ 

Zum 01.01.2017 startet das Förderprogramm NRW.BANK.“Gute Schule 2020“. In 
einer Gemeinschaftsaktion stellen die NRW.BANK und das Land NRW für den Zeit-
raum 2017 bis 2020 insgesamt 2 Mrd. € Darlehen zur Finanzierung von Sanierung, 
Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur zur Verfügung. Das 
Land übernimmt den Schuldendienst für die Kreditkontingente der Kommunen.  

Für die Stadt Lengerich wird nach derzeitigem Stand ein Kreditkontingent in Höhe 
von 1.464.561 €, aufgeteilt auf 4 Jahresbeträgen von jeweils 366.140 €, ausgewie-
sen.  
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Nach einem Entwurf des Förderrundbriefs der NRW.BANK sind grundsätzlich alle 
Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommuna-
len Schulgeländen und den räumlich dazu gehörigen Sportanlagen förderfähig. Dazu 
gehören 

• die Sanierung und Modernisierung, 
• der Neu- und Umbau in kommunale Infrastruktur, 
• Digitalisierungsmaßnahmen und 
• Grundstücke, die notwendiger Bestandteil eines aktuell anstehenden Investiti-

onsvorhabens sind (sofern der Erwerb nicht mehr als 2 Jahre vor der Antrag-
stellung erfolgte). 

Nicht förderfähig sind unter anderem Investitionen und Aufwendungen für Betriebs-
mittel, geringwertige und bewertungsfreie Wirtschaftsgüter (z.B. mobile Endgeräte).  

Zur Antragstellung ist eine kurze Projektbeschreibung notwendig. Spätestens 30 Mo-
nate nach Auszahlung ist mit dem Verwendungsnachweis zu bestätigten, dass der 
Beschluss des Rates über ein Konzept zur Verwendungsplanung der im Rahmen des 
Programms eingeräumten Kreditkontingente vorliegt.  

Nach dem vorliegenden Entwurf eines Erlasses des Ministerium für Inneres und 
Kommunales NRW bleiben alle im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ auf-
genommenen Kredite im Sinne des § 86 GO NRW bei etwaigen finanzaufsichtsrecht-
lichen Beschränkungen der investiven Fremdfinanzierungsmöglichkeiten außer Be-
tracht, da das Land die Kommunen von sämtlichen Zins- und Tilgungsleistungen frei-
stellt. Somit wird die investive Kreditermächtigung jeweils um einen Betrag in Höhe 
von 370.000 € für dieses Programm erhöht. 

Die Verwendung der Mittel und das geforderte - vom Rat beschlossene -  Konzept ist 
Anfang 2017 noch festzulegen. 

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im 
Ergebnisplan weitgehend erläutert, soweit sie gleichzeitig Erträge und Aufwendun-
gen darstellen. Die folgenden Darstellungen beziehen sich im Wesentlichen auf den 
Finanzplan als Investitionsplan. 
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1. Gesamtübersichten laufende Einzahlungen und Auszahlungen

Laufende Einzahlungen 

Die laufenden Einzahlungen (ohne Investitions- und Finanzierungstätigkeit in Höhe 
von 44.871.070 €) teilen sich wie folgt auf: 

Laufende Einzahlungen (in Mio. €/Prozent)

Steuern und ähnliche Abgaben; 
33,270 Mio. €; 74%

Privatrechtliche 
Leistungsentgelte; 
1,419 Mio. €; 3%

Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen; 
2,621 Mio. €; 6%

Sonstige Einzahlungen; 
0,929 Mio. €; 2%

Zinsen und sonstige 
Finanzeinzahlungen; 

0,337 Mio. €; 1%
Öffentlich-Rechtliche 
Leistungsentgelte; 
1,823 Mio. €; 4%

Sonstige 
Transfereinzahlungen; 

0,552 Mio. €; 1%

Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen; 3,922 Mio. €; 9%

Laufende Auszahlungen 

Die laufenden Auszahlungen (ohne Investitions- und Finanzierungstätigkeit in Höhe 
von 43.727.110 €) teilen sich wie folgt auf: 

Laufende Auszahlungen (in Mio. €/Prozent)

Versorgungsauszahlungen; 
1,205 Mio. €; 3%

Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen; 
6,742 Mio. €; 15%Zinsen und sonstige 

Finanzauszahlungen; 
0,434 Mio. €; 1%

Personalauszahlungen; 
10,323 Mio. €; 24%

Sonstige Auszahlungen; 
2,297 Mio. €; 5%

Transferauszahlungen;
 22,726 Mio. €; 52%
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2. Investiver Finanzplan 

2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

2.11  Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 

2017 
EUR 

2018 
EUR 

2019 
EUR 

2020 
EUR 

Feuerschutzpauschale 66.000 66.000 66.000 66.000
Schul- und Bildungspauschale 683.000 683.000 683.000 683.000
Landeszuweisungen für Einrichtun-
gen des ÖPNV 

13.500 0 0 0

Zuweisung LEADER Projekte (bau-
liche Maßnahmen Wanderwege) 7.000 0 0 0
Allgemeine Investitionspauschale 1.259.000 1.259.000 1.259.000 1.259.000
Sportpauschale 61.000 61.000 61.000 61.000
LEADER-Förderung / Spenden für 
die Skateranlage 
Neuveranschlagung Ansatz aus 2016 150.000 0 0 0
Summe 2.239.500 2.069.000 2.069.000 2.069.000

Zur Errichtung der Skateranlage siehe Erläuterungen zu 2.22 dieses Abschnitts. 

2.12 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen 

2017 
EUR 

2018 
EUR 

2019 
EUR 

2020 
EUR 

Einzahlungen aus Grundstücksver-
käufen 

5.000 5.000 5.000 5.000

Verkauf von beweglichem Anlagen-
vermögen 

1.900 4.300 1.900 1.900

Summe 6.900 9.300 6.900 6.900

2.13  Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 

2017 
EUR 

2018 
EUR 

2019 
EUR 

2020 
EUR 

Tilgung Gesellschafterdarlehen  
BWG 121.100 123.600 126.200 131.600
Tilgung WBG Lengerich 1.300 1.300 1.300 1.370
Summe 122.400 124.900 127.500 132.970

2.14 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 

2017 
EUR 

2018 
EUR 

2019 
EUR 

2020 
EUR 

Anliegerbeiträge Dürerstraße 190.000 0 0 0
Anliegerbeiträge Mühlenweg 150.000 0 0 0
Anliegerbeiträge Rahestraße 0 320.000 0 0
Anliegerbeiträge Im Hook 0 0 210.000 0
Anliegerbeiträge Buchenstraße 0 0 0 90.000
Anliegerbeiträge Fritz-Gempt-Str. 0 0 0 130.000
Summe 340.000 320.000 210.000 220.000

Zu den Ausbaukosten siehe Nr. 2.22 dieses Abschnitts. 
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2.15 Sonstige Investitionseinzahlungen 

2017 
EUR 

2018 
EUR 

2019 
EUR 

2020 
EUR 

 -- 0 0 0 0
Summe 0 0 0 0

2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

2.21 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 

2017 
EUR 

2018 
EUR 

2019 
EUR 

2020 
EUR 

Grunderwerb für Straßen 3.000 3.000 3.000 3.000
Erwerb von Grundstücken 
Neuveranschlagung Ansatz aus 2016 

1.610.000 20.000 20.000 20.000

Erwerb von Grundstücken und Ge-
bäuden 1.000.000 0 0 0
Summe 2.613.000 23.000 23.000 23.000

Ein in naher Zukunft möglicherweise zur Verfügung stehendes Grundstück könnte 
sich für die Standortsuche einer neuen Feuer- und Rettungswache anbieten. Der An-
satz in Höhe von 1.610.000 € war bereits im Haushaltsplan 2016 vorgesehen und 
bildet aus Sicht der Verwaltung den Marktwert einer geeigneten Liegenschaft inklusi-
ve anstehender Erwerbsnebenkosten ab. Die Veranschlagung wird für 2017 im Pro-
dukt Grundstücksmanagement erneut vorgesehen, um bei Bedarf handlungsfähig zu 
sein und die Fläche vorhalten zu können. 

Weiterhin könnte der Erwerb von anderen Gebäuden sinnvoll werden. Verschiedene 
Projekte wie z.B. die Übernahme der Zweifachsporthalle vom Kreis nach Aufgabe der 
Erstaufnahmeeinrichtung könnten geprüft werden. Die Stadt Lengerich nutzt die Hal-
le heute bereits zu mehr als 90 % und trägt die entsprechenden Bewirtschaftungs-
kosten dafür. Insgesamt wird für verschiedene Maßnahmen ein Bedarfsansatz in Hö-
he von 1.000.000 € im Produkt Gebäudewirtschaft vorgesehen. 

2.22 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen  

Hochbaumaßnahmen 2017 
EUR 

2018 
EUR 

2019 
EUR 

2020 
EUR 

Planungskosten Erweite-
rung/Verlagerung Feuer- und  
Rettungswache 
Neuveranschlagung aus 2016 25.000 0 0 0
Energiesparmaßnahmen an den 
Schulen 8.000 8.000 8.000 8.000
Baukosten Gesamtschule Lenge-
rich/Tecklenburg Standort Lenge-
rich 185.000 2.575.000 5.150.000 1.257.000
Gebäudemodernisierung Grund-
schule Hohne  0 0 265.000 0
Gebäudemodernisierung Grund-
schule Stadtfeldmark 0 225.000 0 0
Bauliche Investitionen Grundschule 
Stadtfeldmark, Sonnenschutz 25.000 0 0 0
Gebäudemodernisierung Grund-
schule Intrup 150.000 0 0 0
Gebäudemodernisierung Grund-
schule Stadt 0 0 180.000 0
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Hochbaumaßnahmen 2017 
EUR 

2018 
EUR 

2019 
EUR 

2020 
EUR 

Gebäudemodernisierung HAG 655.000 0 0 0
Gebäudemodernisierung Jugend-
zentrum 158.000 0 0 75.000
Gebäudemodernisierung Dreifach-
sporthalle 120.000 45.000 45.000 0
Neubau Übergangsheim Tilsiter Str. 2.400.000 0 0 0
Summe 3.726.000 2.853.000 5.648.000 1.340.000

Zum Schuljahr 2017/2018 soll die Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg als 
Schule des gemeinsamen Lernens starten. Nach den vorliegenden Grobkonzepten 
zur Umsetzung des notwendigen Raumprogramms werden An- und Erweiterungs-
bauten am Standort Gutenberg Schule notwendig werden. Der aus diesen Grobkon-
zepten ermittelte Baukostenbetrag in Höhe von 8,9 Mio. € wurde mit einer Indexan-
passung für die Jahre 2017 – 2020 vorgesehen. Die konkreten Maßnahmen und die 
sich daraus ergebenen Kosten sind nach dem Architektenwettbewerb zu ermitteln. 
Zusätzliche Ansätze für die Modernisierung von Teilbereichen der vorhandenen Ge-
bäude sind bei den Aufwendungen  (7.3  des Abschnitts IV.) vorgesehen.  

Die Gebäudemodernisierungsprogramme als Sanierung auf Raten sind jeweils in 
einem Zeitraum von 5 Jahren durchzuführen. Bei Austausch bzw. Erneuerung von 
mindestens drei zentralen Ausstattungsmerkmalen sind die Maßnahmen aktivie-
rungsfähig und führen somit teilweise zum Erhalt der Vermögenswerte in der Bilanz. 

Folgende Zeiträume für die Maßnahmen laufen bzw. sind vorgesehen: 

Grundschule Hohne 2015 – 2019 
Grundschule Stadtfeldmark 2015 – 2018 
Grundschule Intrup 2014 – 2017 
Grundschule Stadt Lengerich ab 2019 
HAG 2013 – 2017 
Jugendzentrum 2017 – 2020 
Dreifachsporthalle 2015 – 2019 

Der in der Finanzplanung 2016 bereits vorgesehen Ansatz für die Errichtung von 
Flüchtlingsunterkünften wird weiter vorgetragen. Die Umsetzung der Maßnahme 
ist nur dann vorgesehen, falls erkennbar wird, dass die bisherigen Kapazitäten zur 
Unterbringung nicht ausreichen werden. 

Tiefbaumaßnahmen 2017 
EUR 

2018 
EUR 

2019 
EUR 

2020 
EUR 

Planungskosten 10.000 10.000 10.000 10.000
Bauliche Maßnahmen zur Ver-
kehrssicherheit 

5.000 5.000 5.000 5.000

Erneuerung Buchenstraßen 0 0 0 140.000
Erneuerung Fritz-Gempt-Straße 0 0 0 200.000
Erneuerung von Fahrbahndecken 0 200.000 0 200.000
Ausbau Dürerstraße  260.000 0 0 0
Erneuerung Rahestraße 50.000 600.000 0 0
Erneuerung Im Hook 0 30.000 400.000 0
Erneuerung Mühlenweg 200.000 0 0 0
Bauliche Maßnahme LEADER 
(Wanderwege) 

10.000 0 0 0

Erneuerung Gehwege K 2 (städti-
scher Anteil) 

300.000 0 0 0

Summe 835.000 845.000 415.000 555.000
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Den Ausbaukosten für die Straßen stehen teilweise Anliegerbeiträge gegenüber 
(siehe Nr. 2.14 dieses Abschnitts). 

Sonstige Baumaßnahmen 2017 
EUR 

2018 
EUR 

2019 
EUR 

2020 
EUR 

Einrichtung / Bau Skateranlage 
Neuveranschlagung Ansatz aus 2016 200.000 0 0 0
Lüftungsanlage Hallenbad 300.000 0 0 0
Investitionen Kinderspielplätze 37.000 30.000 30.000 30.000
Ausbau Fußweg Auf der Laar / 
Görlitzer Straße 10.000 0 0 0
Ökologische Ausgleichsmaßnah-
men / Biotope 10.000 10.000 10.000 10.000
Summe 557.000 40.000 40.000 40.000

Für den Bau der Skateranlage liegt eine konkrete Maßnahmenbeschreibung für die 
LEADER-Förderung vor. Nach diesem Planungskonzept sind folgende Ansätze auf-
genommen worden: 

Baukosten -200.000 €  2016: -80.000 €

Leader-Förderung (65 %)  130.000 € 2016:           0 €
Drittmittel/Spenden    20.000 € 2016:  30.000 €
Eigenanteil Stadt Lengerich    50.000 € 2016:  50.000 €

Die Stadt Lengerich als Eigentümerin und Verpächterin der Gebäude und Anlagen ist 
zuständig für den Austausch der Lüftungsanlage des Hallenbades. Die Abschrei-
bungsbeträge aus der Anschaffung werden über den Pachtzins refinanziert. 

  

2.23 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 

2017 
EUR 

2018 
EUR 

2019 
EUR 

2020 
EUR 

Beschaffung Spezial-Software 23.750 19.200 18.000 18.000
Ausbau Warnsysteme 20.000 20.000 0 0
Anschaffung von Geräten Baube-
triebshof 27.000 80.000 25.000 31.000
Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge 35.000 0 380.000 0
Anschaffung Fahrzeuge Baube-
triebshof 82.000 205.000 130.000 110.000
Anschaffung EDV-Hardware 91.000 15.000 15.000 15.000
Anschaffung Geräte Feuerwehr 15.000 15.000 15.000 15.000
Einrichtung Mensa Gesamtschule 0 0 180.000 0
Einrichtung Klassen- / Fachräume 
Gesamtschule 35.000 20.000 530.000 20.000
Medienentwicklungskonzept Schu-
len Lengerich 326.140 373.850 179.620 192.210
Barrierefreiheit in den Schulen 125.000 0 0 0
Anschaffungen Einrichtung Park-
raumbewirtschaftung 31.500 31.500 2.500 2.500
Einrichtungen für den ÖPNV 15.000 0 0 0
Erweiterung Straßenbeleuchtung 50.000 50.000 50.000 50.000
Erneuerung Schwingboden Turn-
halle Grundschule Hohne 50.000 0 0 0
Erneuerung Schwingboden Drei-
fachsporthalle 200.000 0 0 0

- 80 -



Vorbericht Abschnitt V 

2017 
EUR 

2018 
EUR 

2019 
EUR 

2020 
EUR 

Erneuerung Schwingboden  
Sporthalle Kirchpatt 137.500 0 0 0
Erneuerung der Beschallungs-
anlage Dreifachsporthalle 18.000 0 0 0
Beschaffung GwG´s Flüchtlings-
unterkünfte* 79.000 40.000 33.000 25.000
Sonstige GwG`s (Vielzahl von  
Positionen)* 68.100 66.100 64.600 64.600
Ersatzbeschaffung von  
Vermögenswerten in Festwerten 
 Büroausstattung 15.000 15.000 15.000 15.000
 Schulen 19.500 19.500 19.000 19.000
 EDV-Ausstattung 25.000 25.000 25.000 25.000
 Bücherei 16.500 10.000 10.000 10.000
 Feuerwehr 8.500 8.500 8.500 8.500
Be- und Entwässerung Stadion 0 0 15.000 0
Erwerb/Errichtung Infoterminal  
Touristinformation 0 15.000 0 0
Sonstige Maschinen und technische 
Anlagen 6.500 6.500 6.500 5.000
Weitere Vermögensgegenstände 76.300 67.300 66.300 87.800
Summe 1.596.290 1.102.450 1.788.020 713.610

*GwG = geringwertiges Wirtschaftsgut 

Bei den Anschaffungen von Geräten für den Baubetriebshof sind neben dem Pau-
schalansatz von 25.000 € insbesondere im Jahr 2018 die Anschaffung eines Bö-
schungsmähers und die Ersatzbeschaffung eines Winterdienststreuers im Jahr 2020 
vorgesehen.  

Die Anschaffung des nächsten „großen“ Feuerwehrfahrzeuges konnte in der Fi-
nanzplanung von 2018 nach 2019 verschoben werden. Im Jahr 2017 ist die Ersatz-
beschaffung eines Gerätewagens vorgesehen. 

Bei den Anschaffungen von Fahrzeugen für den Baubetriebshof handelt es sich 
ausschließlich um Ersatzbeschaffungen.  

Die Anschaffung von EDV-Hardware sieht neben den Pauschalansätzen im Jahr 
2017 den Austausch von zentralen Serverkomponenten in der Verwaltung vor. 

Das Medienentwicklungskonzept für die Lengericher Schulen ist im Herbst 2016 
als grundsätzlicher Handlungsrahmen für die Schulen aufgestellt worden. Auf Grund-
lage dieses Konzeptes sollen einheitliche Standards und eine angemessene Ausstat-
tung der Schulen erreicht werden. Die konkrete Umsetzung und Ausstattung der 
Schulen in den jeweiligen Jahren ist noch festzulegen. Der Haushaltsplan sieht das 
jährliche Volumen des Konzeptes für alle Schulen Lengerichs vor. 

Eine Finanzierung der Umsetzung des Medienentwicklungskonzepts durch das Pro-
gramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ scheint nicht hilfreich zu sein, da dieses Pro-
gramm die Förderung von mobilen Endgeräten nicht zulässt. Finanzierungsmöglich-
keiten könnten sich jedoch aus dem Bildungsvorstoß der Bundesbildungsministerin 
Wanka vom 12.10.2016 ergeben. Die rund 40.000 Schulen in Deutschland sollen in 
den nächsten fünf Jahren mit einem Fünf-Milliarden-Euro-Programm im Rahmen ei-
nes „Digitalpakt#D“ mit den Ländern für digitale Bildung fit gemacht werden. Nähere 
Einzelheiten zu den Programminhalten, den Förderschwerpunkten und einem mögli-
chen Verteilungsschlüssel bleiben abzuwarten. 
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Im Rahmen der Barrierefreiheit an Schulen sind an der Grundschule Hohne 
(75.000 €) und Grundschule Stadt (50.000 €) Maßnahmen zu treffen. Es sind Mittel 
für den Einbau von Treppenliften oder Aufzügen vorgesehen. 

Im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung steht die Ersatzbeschaffung von städti-
schen Parkautomaten an. Die alten Automaten wurden überwiegend im Jahr 1994 
angeschafft und sind zu ersetzen. Im Zuge des Ersatzes könnten auch moderne 
Funktionen wie eine bargeldlose Zahlung angeboten werden. 

Die Position weitere Vermögensgegenstände beinhaltet eine Vielzahl von Posten 
für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. für Büromöbel, 
Ausstattung in den Schulen oder Flüchtlingsunterkünfte, Reinigungsgeräte usw.). 

2.24 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 

2017 
EUR 

2018 
EUR 

2019 
EUR 

2020 
EUR 

 -- 0 0 0 0
Summe 0 0 0 0

2.25 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 

2017 
EUR 

2018 
EUR 

2019 
EUR 

2020 
EUR 

 Investitionszuschuss Offensive 15.000 0 0 0
Summe 15.000 0 0 0

Die Offensive Lengerich e.V. hat am 13.10.2016 einen Antrag auf ergänzende finan-
zielle Förderung des Projektes „Hortensienpark“ gestellt. Der Antrag ist als Anlage 1 
zu diesem Vorbericht beigefügt.  

Die Auszahlung des Zuschusses ist als aktivierbare Zuwendung vorgesehen. Es ist 
eine Vereinbarung mit der Offensive zu schließen, welche eine zweckentsprechende 
Verwendung mit einer Rückzahlungsverpflichtung vorsieht. Der Zuschuss aus der 
LEADER-Förderung wird eine Zweckbindung von voraussichtlich 12 Jahren vorse-
hen. Die Vereinbarungen der Stadt sollten diese Zweckbindung übernehmen. Der 
Zuschuss wird dann entsprechend linear entsprechend der Zweckbindung jährlich 
„abgeschrieben“, so dass sich der Aufwand somit auf einen Zeitraum von 12 Jahren 
verteilt.  

2.26 Sonstige Investitionsauszahlungen 

2017 
EUR 

2018 
EUR 

2019 
EUR 

2020 
EUR 

Abführung Investitionspauschale an 
die Stadtentwässerung 

314.700 314.700 314.700 314.700

Summe 314.700 314.700 314.700 314.700

Die Stadt führt traditionsgemäß einen Teil der vom Land zur Verfügung gestellten 
Investitionspauschale (25 %) an das Sondervermögen eigenbetriebsähnliche Einrich-
tung Stadtentwässerung ab. Die Allgemeine Investitionspauschale wird nach dem 
GFG als pauschale Förderung der investiven Maßnahmen der Gemeinden gewährt. 
Seitens der kostenrechnenden Einrichtung Stadtentwässerung besteht kein An-
spruch auf Weiterleitung dieser Mittel. 
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2.3 Investiver Finanzplan 2018 – 2020

Als Maßstab für eine Investitionstätigkeit, die langfristig zur Vermögenserhaltung bei-
trägt, kann die Höhe der Abschreibungen angenommen werden.  

Investitionen (ohne Finanzanlagen)
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Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Bilanzielle Abschreibungen

Planung

In den kommenden Jahren werden insbesondere durch die baulichen Maßnahmen 
an den Schulgebäuden der Stadt Lengerich deutlich höhere Beträge investiert, als 
Vermögensverzehr durch die bilanziellen Abschreibungen dargestellt wird. 

Durch die guten Bedingungen und Kreditkonditionen in Verbindung mit attraktiven 
Programmen der KFW.Bank und/oder  NRW.BANK können die Belastungen aus der 
Investitionstätigkeit in den Folgejahren relativ gut verkraftet werden. Die Bedingun-
gen werden schwieriger, falls das Zinsniveau in absehbarer Zeit anziehen sollte.  
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3. Finanzierungstätigkeit 

3.1 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

2017 
EUR 

2018 
EUR 

2019 
EUR 

2020 
EUR 

Kreditaufnahme „Gute Schule 2020“ 370.000 370.000 370.000 370.000
Investitionskredite 6.793.430 2.654.950 5.815.320 306.435
Umschuldungen 2.610.000 0 0 0
Summe 9.773.430 3.024.950 6.185.320 676.435

3.2 Tilgung und Gewährung von Darlehen

2017 
EUR 

2018 
EUR 

2019 
EUR 

2020 
EUR 

Umschuldungen 2.610.000 0 0 0
Ordentliche Tilgung  989.200 1.069.500 1.097.100 1.058.100
Summe 3.599.200 1.069.500 1.097.100 1.058.100

Zins- und Tilgungszahlungen für die Kredite aus dem Programm „NRW.BANK.Gute 
Schule 2020“ sind nicht veranschlagt, Nach dem vorliegenden Entwurf eines Erlas-
ses des Ministeriums für Inneres und Kommunales teilt die NRW.BANK den Kommu-
nen jährlich die Höhe der Tilgungen und ggf. Zinsleistungen des Landes mit. Die 
Kommune reduziert sowohl die gegenüber dem Land bestehende Forderung als 
auch die gegenüber der NRW.BANK bestehende Verbindlichkeit in der Bilanz ent-
sprechend der Tilgungsleistung des Landes. 

Sofern es zu Zinszahlungen des Landes kommt, die dann wahrscheinlich von der 
Kommunen geleistet werden sollen, sollen die bei der Kommune zu buchenden Zins-
aufwendungen durch entsprechende Transfererträge aus Schuldendiensthilfen in 
Höhe der jährlichen Zinsleistung des Landes neutralisiert werden. Die Umsetzung 
kann dann im Rahmen der Budgetdeckung erfolgen. 
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Finanzplan 
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Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und Service

Produkt  01.111.01
Unterstützung politischer Gremien 

und Verwaltungsführung

Produkt  01.111.02
Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Produkt 01.111.03
Personalwesen

Produkt  01.111.04
Betriebswirtschaftliche Steuerung

Produkt 01.111.05
Zahlungsabwicklung

Produkt  01.111.06
Gebäudemanagement

Produkt  01.111.07
Grundstücksmanagement (einschl. LGE)

Produkt  01.111.08
Baubetriebshof
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Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 121
Statistiken und Wahlen

Produkt 02.121.01
Statistik und Wahlen

Produktgruppe 122
Sicherheit und Ordnung

Produkt  02.122.01
Ordnungsangelegenheiten

Produktgruppe 126
Brandschutz

Produkt  02.122.02
Meldewesen

Produkt  01.122.03
Personenstandswesen

Produkt  02.126.01
Brandschutz

Produktgruppe 127
Rettungsdienst

Produkt  02.127.01
Rettungsdienst
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Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 211
Grundschulen

Produkt  03.211.01
Grundschulen

Produktgruppe 212
Hauptschulen

Produkt  03.212.01
Gutenberg Hauptschule

Produktgruppe 215
Realschulen

Produkt  03.215.01
Realschulen

Produktgruppe 217
Gymnasien

Produkt 03.217.01
Hannah-Arendt-Gymnasium

Produktgruppe 221
Sonderschulen

Produkt 03.221.01
Astrid-Lindgren-Schule

Produktgruppe 241
Schülerbeförderung

Produkt 03.241.01
Schülerbeförderung

Produktgruppe 243
Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 03.243.01
Sonstige schulische Aufgaben

Produktgruppe 218
Gesamtschulen

Produkt 03.218.01
Gesamtschule
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Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 263
Musikschulen

Produkt 04.263.01
Förderung Musikschule + 

Volkshochschule

Produktgruppe 272
Büchereien

Produkt  04.272.01
Stadtbücherei

Produktgruppe 281
Heimat- und sonstige Kunstpflege

Produkt  04.281.01
Kulturförderung und -veranstaltungen
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Produktbereich 05
Soziale Leistungen

Produktgruppe 311
Grundversorgung u. Leistungen 

nach dem SGB XII

Produkt  05.311.01
Grundversorgung und Leistungen 

Nach dem SGB XII

Produktgruppe 312
Grundsicherungsleistungen nach

dem SGB II

Produkt  05.312.01
Grundsicherungsleistungen 

nach dem SGB II

Produktgruppe 313
Leistungen für Asylbewerber

Produkt  05.313.01
Hilfen nach dem AsylbLG

Produktgruppe 315
Soziale Einrichtungen

Produkt  05.315.01
Bereitstellung von 

Übergangswohnheimen/Obdachlosen-
Unterkünften

Produktgruppe 331
Förderung von anderen Trägern

Der Wohlfahrtspflege

Produkt  05.331.01
Förderung der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe 351
Sonstige soziale Leistungen

Produkt  05.351.01
Sonstige soziale Leistungen
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Höhe der Zuschüsse  
 

 
16 370
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Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produktgruppe 365
Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt  06.365.01
Tageseinrichtungen für Kinder

Produktgruppe 366
Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 06.366.01
Jugendzentrum

Produkt  06.366.02
Kinderspielplätze
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Produktbereich 08
Sportförderung

Produktgruppe 421
Förderung des Sports

Produkt  08.421.01
Sportförderung

Produktgruppe 424
Sportstätten und Bäder

Produkt  08.424.01
Sportanlagen

Produkt  08.424.02
Hallen- und Freibad
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Produktbereich 09
Räumliche Planung u. Entwicklung,

Geoinformationen

Produktgruppe 511
Räumliche Planungs u. –entwicklungs-

maßnahmen, Geoinformationen

Produkt  09.511.01
Städtebauliche Planung und Entwicklung

- 289 -



- 290 -



- 291 -



- 292 -



- 293 -



- 294 -



- 295 -



- 296 -



Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Produktgruppe 521
Bau- und Grundstücksordnung

Produkt  10.521.01
Freistellungs- und Genehmigungs-

verfahren, Bauvoranfragen

Produktgruppe 522
Wohnungsbauförderung

Produkt  10.522.01
Wohnungsbauförderung 

und -versorgung

Produktgruppe 523
Denkmalschutz- und Pflege

Produkt  10.523.01
Denkmalschutz und -pflege
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Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 537
Abfallwirtschaft

Produkt  11.537.01
Abfallentsorgung
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Produktbereich 12
Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541
Gemeindestraßen

Produkt  12.541.01
Gemeindestraßen

Produktgruppe 545
Straßenreinigung

Produkt  12.545.01
Stadtreinigung und Winterdienst

Produktgruppe 546
Parkeinrichtungen

Produkt  12.546.01
Parkeinrichtungen

Produktgruppe 547
ÖPNV

Produkt  12.547.01
ÖPNV

Produktgruppe 548
Gleisgemeinschaft

Produkt  12.548.01
Gleisgemeinschaft
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Produktbereich 13
Natur- u. Landschaftspflege

Produktgruppe 552
Öffentliche Gewässer, 

Wasserbauliche Anlagen

Produkt  13.552.01
Öffentliche Gewässer

Produktgruppe 553
Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt  13.553.01
Jüdischer Friedhof und Kriegsgräber

- 349 -



- 350 -



- 351 -



- 352 -



- 353 -



- 354 -



- 355 -



- 356 -



- 357 -



- 358 -



- 359 -



- 360 -



Produktbereich 14
Umweltschutz

Produktgruppe 561
Umweltschutzmaßnahmen

Produkt  14.561.01
Umweltschutzmaßnahmen
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Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571
Wirtschaftsförderung

Produkt  15.571.01
Wirtschaftsförderung und 

Stadtmarketing

Produktgruppe 573
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Produkt  15.573.02
Märkte

Produktgruppe 575
Tourismus

Produkt  15.575.01
Touristinformation
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Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611
Steuern, allgemeine Zuweisungen u.

allgemeine Umlagen

Produkt  16.611.01
Steuern, allgemeine  Zuweisungen u. 

allgemeine Umlagen

Produktgruppe 612
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 16.612.01
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
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Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 

Eigenkapital 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

Allgemeine 
Rücklage 33.080.717 33.080.717 33.080.717 33.080.717 32.075.548 30.916.823

Sonderrücklagen 0 0 0 0 0 0

Ausgleichsrücklage 7.842.926 4.042.926 3.560.271 1.448.506 0 0

Summe 40.923.643 37.123.643 36.640.988 34.529.223 32.075.548 30.916.823

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Entwicklung des Eigenkapitals

Allgemeine Rücklage Ausgleichsrücklage
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Stand Voraussichtlicher Stand Voraussichtlicher

am Ende zu Beginn des 
Haushaltsjahres

Stand zum Ende des

Art des Vorvorjahres des Haushaltsjahres des Haushaltsjahres
2015 2017 2017

T€ T€ T€
1 2 3

2. Verbindlichkeiten aus Krediten 
für Investitionen

2.1 von verbundenen Unternehmen
2.2 von Beteiligungen
2.3 von Sondervermögen
2.4 vom öffentlichen Bereich
 2.5 von Kreditinstituten  15.477  20.168  26.342 

3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur
 Liquiditätssicherung

4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die
 Kreditaufnahmen wirtschaftlich
 gleichkommen

5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

 Leistungen
6. Verbindlichkeiten aus

 Transferleistungen
7. Sonstige Verbindlichkeiten  3.412  2.816  2.816 
8. Erhaltene Anzahlungen  4.179  5.815  7.507 

Nachrichtlich anzugeben:

Förderverein Talaue
Wasserschloss Haus Marck e. V.
LGE   2.763    3.044    3.044  
Heimatverein Lengerich e. V.*   52    48    44  
Verein Eisenbahnfreunde Lengerich e. V.**   38    35    33  

*Ausfallbürgschaft zugunsten der NRW-Stiftung; jährlich 4 T€, längstens für die Dauer von 25 Jahren nach

**Ausfallbürgschaft zugunsten der NRW-Stiftung; jährlich 2,5 T€, längstens für die Dauer von 25 Jahren ab dem Jahr 2006
 Fertigstellung des Hauses Bergstr. 10.

  176    171    166  

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von 
Sicherheiten: Bürgschaften

9. Summe aller Verbindlichkeiten  26.616  29.640  37.506 

 297  353 

 251  488 

 3.000  - 

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn
des Haushaltsjahres gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO

1. Anleihen

 488 

 -

353 
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2018 2019 2020 2021

Maßnahme EUR EUR EUR EUR EUR

Umbau "Schule des gemeinsamen 
Lernens" 8.982.000 2.575.000 5.150.000 1.257.000 0

Erneuerung "Rahestraße" 600.000 600.000 0 0 0

Gesamt 9.582.000 3.175.000 5.150.000 1.257.000 0

Voraussichtlich fällige Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im 
Haushaltsplan des Jahres 2017
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Aktiva Stand zum Stand zum
31.12.2014 31.12.2015

1. Anlagevermögen 166.969.843,24 164.913.764,37
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 71.910,33 73.779,11
1.2 Sachanlagen 126.307.656,02 124.251.039,68
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5.525.178,59 5.483.411,43
1.2.1.1 Grünflächen 4.415.153,65 4.372.637,11
1.2.1.2 Ackerland 210.452,72 211.544,20
1.2.1.3 Wald, Forsten 256.492,00 256.492,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 643.080,22 642.738,12
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 32.887.095,47 32.175.659,19
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 206.570,78 195.891,32
1.2.2.2 Schulen 15.653.665,09 15.286.780,03
1.2.2.3 Wohnbauten 3.716.367,01 3.643.382,27
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 13.310.492,59 13.049.605,57
1.2.3 Infrastrukturvermögen 74.020.512,88 72.656.063,70
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 11.770.176,79 11.806.041,06
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 4.417.383,78 4.748.021,76
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 1,00 1,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 0,00 0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 55.872.045,58 54.149.998,46
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.960.905,73 1.952.001,42
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 11.276.731,42 10.936.644,92
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 5.190,00 5.190,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.271.236,18 1.220.004,15
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.043.112,25 995.299,74
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 278.599,23 778.766,55
1.3 Finanzanlagen 40.590.276,89 40.588.945,58
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 27.834.535,06 27.834.535,06
1.3.2 Beteiligungen 3.503.860,17 3.503.860,17
1.3.3 Sondervermögen 8.866.775,89 8.866.775,89
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 293.577,29 293.577,29
1.3.5 Ausleihungen 91.528,48 90.197,17
1.3.5.1 verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 0,00 0,00
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen 91.528,48 90.197,17
2. Umlaufvermögen 8.250.580,69 14.229.938,20
2.1 Vorräte 0,00 0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 0,00 0,00
2.1.2 Gewerbegrundstücke zur Vermarktung 0,00 0,00
2.1.3 Geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.265.017,15 3.963.859,14
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus 

Transferleistungen
1.164.227,05 1.495.144,88

2.2.1.1 Gebühren 28.673,96 29.096,73
2.2.1.2 Beiträge 11.912,87 4.643,67
2.2.1.3 Steuern 270.159,06 1.174.133,66
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 1.516,19 1.876,65
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 851.964,97 285.394,17
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 2.090.804,25 2.461.941,78
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 24.487,15 32.196,58
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 1.669.814,90 1.950.858,18
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 255.972,11 343.994,06
2.2.2.4 gegen Beteiligungen 21.504,87 28.591,36
2.2.2.5 gegen Sondervermögen 119.025,22 106.301,60
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 9.985,85 6.772,48
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00
2.4 Liquide Mittel 4.985.563,54 10.266.079,06
3 Aktive Rechnungsabgrenzung 276.985,19 257.567,78

Bilanzsumme 175.497.409,12 179.401.270,35

in €
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Passiva Stand zum Stand zum
31.12.2014 31.12.2015

1. Eigenkapital 36.682.355,38 40.923.642,26
1.1 Allgemeine Rücklage 33.119.008,28 33.080.716,52
1.2 Sonderrücklagen 0,00 0,00
1.3 Ausgleichsrücklage 3.942.261,27 3.563.347,10
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -378.914,17 4.279.578,64
2. Sonderposten 82.144.255,45 79.956.750,71
2.1 für Zuwendungen 65.826.977,35 64.132.270,79
2.2 für Beiträge 15.725.437,26 15.313.630,09
2.3 für Gebührenausgleich 294.898,19 222.535,56
2.4 Sonstige Sonderposten 296.942,65 288.314,27
3. Rückstellungen 30.567.693,89 31.844.556,98
3.1 Pensionsrückstellungen 25.323.330,00 26.414.994,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00 0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen 2.049.043,92 1.564.358,10
3.4 Sonstige Rückstellungen 3.195.319,97 3.865.204,88
4. Verbindlichkeiten 26.025.251,94 26.616.024,92
4.1 Anleihen 0,00 0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 16.204.324,55 15.477.394,52
4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 0,00 0,00
4.2.2 vom öffentlichen Bereich 0,00 0,00
4.2.3 von Kreditinstituten 16.204.324,55 15.477.394,52
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 3.004.169,36 3.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich 

gleichkommen
0,00 0,00

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 359.336,35 297.072,99
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 207.921,76 251.189,26
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 2.937.885,89 3.411.811,59
4.8 Erhaltene Anzahlungen 3.311.614,03 4.178.556,56
5. Passive Rechnungsabgrenzung 77.852,46 60.295,48

Bilanzsumme 175.497.409,12 179.401.270,35

in €
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Stellenplan 
2017
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I Einführende Erläuterungen 
Als im Jahr 2004 die Verantwortung für die Lengericher Bäder von der Kommune an 
die BWG übergeben wurde, begann für den kommunalen Bäderstandort Lengerich 
eine ereignisreiche Zeit. Das Angebot (aber auch die öffentliche Wahrnehmung 
darüber) hat sich verbessert und das Hallen- und Freibad Lengerich von der 
Badeanstalt zum modernen Dienstleistungsort gewandelt. Im Zusammenspiel mit 
Vereinen, Schulen und anderen Anbietern wurde ein bedarfsgerechtes Angebot 
gestaltet, das auch künftig für die Lengericher Bürger ein attraktives und zugleich 
preisgünstiges Angebot bereitstellt. 

In den ersten Jahren wurde insbesondere der technische, bauliche und 
organisatorische Zustand des Bades analysiert und daraus ein Handlungsbedarf 
abgeleitet. In den Jahren 2006 bis 2009 wurde dann auf pragmatische Art die 
Ertüchtigung der bestehenden Technik durchgeführt und punktuell Anlagenteile 
erneuert. Mit diesen Schritten wurde die Betriebssicherheit des Bades 
wiederhergestellt und u.a. die Qualität des Badewassers deutlich verbessert.  

Zum Jahreswechsel 2010/2011 wurde die badbezogene Tarifstruktur im Eintritt durch 
eine bäderübergreifende einheitliche Tarifstruktur abgelöst. Im Jahr 2015 wurde dann 
erstmals eine moderate Tarifanpassung durchgeführt. 

Für den Betrieb des Hallen- und Freibades werden auch weiterhin große Mengen an 
Betriebsmitteln wie Wärme, Strom, Wasser und Chemikalien benötigt. Da jedoch 
durch die eingeleitete Energiewende die mit dem Energieverbrauch verbundenen 
Kosten kontinuierlich ansteigen, ist es aus wirtschaftlichen Gründen notwendig, 
weiterhin energiesparende Maßnahmen zu finden und wenn wirtschaftlich möglich 
umzusetzen.

Die im Hallenbad befindlichen Lüftungsanlagen sind nach über 40 Jahren im Betrieb 
altersbedingt am Ende Ihrer Lebensdauer angekommen und müssen jetzt 
schrittweise erneuert werden (siehe Projektdarstellung in Anlage 1). Da es sich bei 
dieser Maßnahme nach Pachtvertrag um eine Maßnahme handelt, welche von der 
Stadt Lengerich direkt zu aktivieren ist, erfolgt die Abwicklung der Maßnahme über 
den Haushaltsplan der Stadt Lengerich. Inwieweit zusätzliche steuerstrategische 
Spielräume in der Umsetzung genutzt werden können, wird in den nächsten Wochen 
weiter mit der Stadtverwaltung abgestimmt werden. 

Das Ergebnis des Costcenters setzt sich aus den drei Komponenten 
„Ergebnisbeitrag aus dem Badbetrieb“, Ergebnisbeitrag aus dem BWG-internen 
Costcenter „externe Dienstleistungen“ sowie einer Ergebnisausschüttung aus den 
Stadtwerken Lengerich zusammen.  
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II Ergebnisbeitrag aus dem Badbetrieb 

1 Erlöse im Badbetrieb 

Plan 2017 Plan 2016 Differenz
Umsatzerlöse 120.800 120.800 0

davon: öffentliches Schwimmen 91.500 91.500 0
davon: Schulschwimmen 18.000 18.000 0

davon: Vereinsschwimmen 2.000 2.000 0
davon: Sonstiger Eintritt 7.000 7.000 0

davon: sonstige Umsätze 2.300 2.300 0
sonstige betriebliche Erträge 4.200 4.200 0
Erlöse 125.000 125.000 0

In den letzten Jahren wurden deutschlandweit in den konventionellen Hallenbädern 
demografie-bedingte Besucherrückgänge von 0,5% bis 1% pro Standort festgestellt, 
für die nächsten Jahre ist auch weiterhin mit diesem statistischem Trend zu rechnen 
(Quelle: Erhebungen des Bundesverbandes für öffentliche Bäder BöB).  

In den letzten Jahren stellte sich die Wettersituation während des Freibadbetriebes 
zunehmend als Herausforderung dar. Wetterlagen wechselten sich kurzfristig ab, so 
dass es schwieriger wird, eine zutreffende Prognose zu erstellen.  

Durch die Anpassung der Eintrittstarife und der damit verbundenen (verzögert) 
eintretenden Erlöserhöhungen gehen wir von einer Kompensation dieser Effekte aus 
und planen mit unveränderten Umsatzerlösen in Höhe von 120.800 €. 

Die sonstigen betrieblichen Erträge (u. a. Restauration, Energieerstattung etc.) 
bleiben ebenfalls konstant bei 4.200 €.

Bei Summierung aller Positionen rechnet die BWG im Hallen- und Freibad 
Lengerich mit Gesamterlösen in Höhe von 125.000 €. 
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2 Aufwendungen im Badbetrieb 

Plan 2017 Plan 2016 Differenz
Energie und Betriebsstoffe 281.300 284.500 -3.200
bezogene Fremdleistungen 132.500 142.300 -9.800
Personalaufwand 370.000 389.000 -19.000
Abschreibungen 12.000 10.000 2.000
Pachtzins 165.000 175.000 -10.000
sonst. betriebliche Aufwendungen 138.500 108.500 30.000
Aufwendungen 1.099.300 1.109.300 -10.000

Im Bereich der Energie und Betriebsstoffe werden für die Aufrechterhaltung des 
Badbetriebes im Hallen- und Freibad enorme Energiemengen benötigt. Ein Großteil 
der benötigten Energie wird bereits vor Ort dezentral und klimafreundlich über ein 
installiertes BHKW erzeugt.

Aufgrund des großen Kostenanteils der Betriebsstoffe am Gesamtergebnis sollten 
weiterhin energiesparende Maßnahmen fortgeführt werden. Das Hallen- und Freibad 
Lengerich verbraucht jedes Jahr (wetterabhängig) ca. 17.000 m³ Wasser, ca. 
500.000 kWh Strom, 1.450.000 kWh Wärme, Chemikalien in der Wasseraufbereitung 
und Reinigungsmittel.

Die benötigte Wärmemenge geht seit einiger Zeit (bedingt durch die 
Sanierungsmaßnahmen) zurück, so dass hier eine Kosteneinsparung erreicht wird. 
Andererseits ist der Standort stark von der politisch bedingten Energiewende 
betroffen. Für 2017 gehen wir davon aus, dass sich die Steuern und Abgaben auf 
den erzeugten Strom um zusätzliche 0,8 Ct. pro KWh erhöhen werden, so dass ein 
Teil der Kosteneinsparung direkt wieder aufgehoben wird. Insgesamt erhalten wir 
einen Rückgang um 3.200 € auf 281.300 €. 

Im Bereich der bezogenen Fremdleistungen sind für 2017 normale 
Unterhaltungskosten in Höhe von 132.300 € eingeplant. Darin enthalten ist die 
normale Tätigkeit des Bauhofes der Stadt Lengerich im Umfang von 12.500 € für die 
Unterstützung in der Grünanlagenpflege.

Für das Wirtschaftsjahr 2017 wird dringend der Austausch der Lüftungsanlage in der 
Schwimmhalle vorgeschlagen (siehe Anlage 1). Die bisherige Anlage ist am Ende 
des Leistungszeitraumes angekommen und droht insbesondere im Bereich der 
Steuerung jederzeit kurzfristig auszufallen, was einem Stillstand des Badbetriebes 
zur Folge haben könnte. Da es sich um eine Investitionsmaßnahme des Eigentümers 
Stadt Lengerich handelt, werden die finanziellen Belastungen im Finanzplan der 
Stadt Lengerich abgebildet.

Im Personalaufwand sind Kosten in Höhe von 370.000 € eingeplant (-19.000 €). Im 
Zuge einer Nachfolgerregelung wurde die Stelle eines ausscheidenden Technikers 
nicht mehr in der BWG direkt, sondern an anderer Stelle im Unternehmensverbund 
geregelt, so dass die bisherigen anteiligen Personalkosten wegfallen, dafür aber 
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künftig Leistungen aus dem Unternehmensverbund bezogen werden (Absinken in 
der Position Personalaufwand, Anstieg im Bereich Sonstige Aufwendungen). 
Gleichzeitig wurde für 2017 bereits eine Lohnsteigerung im öffentlichen Dienst in 
Höhe von 2,4 % vereinbart, welche wiederum kostensteigernd zu berücksichtigen ist.

Für Abschreibungen auf die Geschäftsausstattung des Bades plant die BWG 
Aufwendungen in Höhe von 12.000 € ein (+2.000 €). Dahinter verbergen sich u.a. 
gewöhnliche Abschreibungen auf die Kassenanlage, Mess- und Regeltechnik oder 
Zäune. 

Die BWG zahlt für die Pacht des Hallen- und Freibades Lengerich an die Stadt 
Lengerich (= Eigentümer) einen Pachtzins, welcher sich auf Grundlage des 
abgeschlossenen Pachtvertrages bestimmt. Bei Fortschreibung des bisherigen 
Anlagevermögens schätzt die BWG den für das Jahr 2017 zu erwartenden Pachtzins 
auf 165.000 € (-10.000€). Wenn die neue Lüftungsanlage in das Eigentum der Stadt 
aufgenommen wird, wird sich daraus auch ein höherer Pachtzins ergeben. 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden mit 138.500 € angenommen. 
Dabei muss beachtet werden, dass hier überwiegend die Umgliederung aus dem 
Personalbereich zu einem optischen Anstieg führt. Insgesamt sind aber unter dem 
Punkt sowohl Kosten zusammengefasst, welche noch nicht den anderen Positionen 
zugeordnet sind (z. B. für GEMA oder Müllgebühren), als auch Kosten, die in der 
BWG allgemein anfallen (z. B. Kosten für den Jahresabschluss oder die 
Personalabrechnung) und dann nach einem verursachungsgerechten Schlüssel auf 
die einzelnen Costcenter verteilt werden.

Im Bereich der Jahresabschlüsse haben sich die Anforderungen an die Verwaltung 
erheblich erhöht. Der Bereich des Costcenters, welcher mit der hoheitlichen Aufgabe 
(aus Sicht der Kommune) des Schulschwimmens zusammenhängt, muss nun 
kaufmännisch von dem wirtschaftlichen Bereich des Costcenters getrennt werden, so 
dass sich ein höherer Verwaltungsaufwand ergibt und bis in die steuerlichen 
Berechnungen auswirkt. Zusätzlich muss dann die Unternehmensgruppe der SWL 
über die BWG in Form eines Konzernabschlusses zusammengefasst werden, 
welcher in den Haushalt der Stadt Lengerich hinein dargestellt werden muss. 

Bei Summierung aller Positionen rechnet die BWG mit Gesamtaufwendungen 
in Höhe von 1.099.300 € (Rückgang um 10.000 €).
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3 Betriebsergebnis 

Plan 2017 Plan 2016 Differenz
Erlöse 125.000 125.000 0
./. Aufwendungen 1.099.300 1.109.300 -10.000
Betriebsergebnis -974.300 -984.300 10.000

Bei der Gegenüberstellung der geplanten Erlöse in Höhe von 125.000 € mit den 
geplanten Aufwendungen in Höhe von 1.099.300 € ergibt sich ein 
Betriebsergebnis in Höhe von -974.300 €. Im Vergleich zum Vorjahr verbessert 
sich das Ergebnis um 10.000 €. 

4 Finanzergebnis 

Plan 2017 Plan 2016 Differenz
Erträge aus Zinsen 0 0 0
./. Aufwendungen für Zinsen 40.000 40.000 0
Finanzergebnis -40.000 -40.000 0

Da der Badbetrieb einen ständigen Zuschussbetrieb darstellt, ist es erforderlich, dem 
Costcenter regelmäßig neue Liquidität zur Verfügung zu stellen. Diese Finanzmittel 
werden dabei entweder von der Kommune als Abschlagszahlung dem Costcenter 
zur Verfügung gestellt oder müssen kostenwirksam von der BWG am Finanzmarkt 
beschafft werden.

Für das Costcenter Lengerich rechnet die BWG in 2017 mit Zinsaufwendungen in
Höhe von 40.000 €. Die Höhe der erwarteten Zinskosten ist direkt von den beiden 
Faktoren Finanzierungsvolumen und Finanzierungszins abhängig. 

Das Finanzierungsvolumen eines Costcenters bildet ab, welche Aufwendungen 
(verringert um alle Erlöse) bis zu diesem Tag in dem Costcenter aufgelaufen sind 
und welche noch nicht durch die jeweilige Kommune erstattet wurden. In der Regel 
vergrößert sich damit das Finanzierungsvolumen eines Costcenters täglich. 

Es wird empfohlen, das Costcenter Lengerich mit einem Bestand an liquiden Mitteln 
auszustatten, damit externe Finanzierungskosten vermieden werden können. 
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5 Operatives Ergebnis Badbetrieb  CC Lengerich 

Plan 2017 Plan 2016 Differenz
Betriebsergebnis -974.300 -984.300 10.000
Finanzergebnis -40.000 -40.000 0
operatives Ergebnis des Bades -1.014.300 -1.024.300 10.000

Bei der Zusammenführung vom Betriebsergebnis und dem Finanzergebnis 
zum operativen Ergebnis des Bades ergibt sich für das Costcenter Lengerich 
für 2017 eine geplante Belastung in Höhe von 1.014.300 €. Im Vergleich zum 
Vorjahr ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 10.000  €. Durch die 
Zahlung regelmäßiger Abschläge auf den zu erwartenden Verlust, kann die Stadt 
Lengerich die Kosten der Finanzierung erheblich verringern. 

III Ergebnisbeitrag Externe Dienstleistungen 
Im Costcenter Externe Dienstleistungen der BWG werden Erlöse und Aufwendungen 
für Dienstleistungen gebündelt, welche von der BWG für externe Dritte erbracht 
werden, ohne dass dabei ein Bezug zu einem bestimmten Bad besteht. Dabei 
handelt es sich sowohl um Personalstellungen zu den Tochter- und 
Enkelgesellschaften der BWG als auch um Personalgestellung zu externen 
Kommunen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen geht die BWG davon aus, dass bei 
Gesamterlösen des Costcenters von ca. 100.000 € und einem Gesamtaufwand von 
ca. 90.000 € das Costcenter „Externe Dienstleistungen“ einen positiven Gesamtsaldo 
von 10.000 € erzielen wird.

Nach Ermittlung des Saldos wird das Ergebnis anteilig jedem Bad-Costcenter 
zugeordnet. Die Verteilung erfolgt dabei nach einer Mischverteilung, die sowohl die 
Gesellschaftsanteile an der BWG als auch das operative Gewicht der Bäder 
untereinander widerspiegeln soll. Der Verteilungsschlüssel setzt sich dabei aus 
folgenden beiden Komponenten zusammen: 

o 50 % über Gesellschaftsanteil (Anteil Lengerich 10/13)
o 50 % über Anzahl Bäder (Anteil Lengerich 2 Bäder / 7 Bädern)
o Gesamtanteil Lengerich (52,75 %)

Über die Verteilung der Erlöse und Aufwendungen entfällt auf Lengerich nach der 
Anwendung des Verteilungsschlüssels ein positiver Ergebnisbeitrag von insgesamt 
5.275 €. 
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IV Ergebnisbeitrag aus den SWL 
Die BWG und die SWL befinden sich in einem technisch-wirtschaftlichen Verbund, 
innerhalb dessen zahlreiche Leistungen wechselseitig ausgetauscht und 
abgerechnet werden. Dies führt zur Bildung einer steuerlichen Organschaft, mit 
dessen Auswirkungen unseren Gesellschaftern steuerliche Vorteile ermöglicht 
werden. Da die SWL als Tochtergesellschaft der BWG ebenfalls ein wirtschaftliches 
Ergebnis erwirtschaftet, wird über den abgeschlossenen Ergebnisabführungsvertrag 
zum Jahresende das Ergebnis der SWL vollständig an die BWG abgeführt, auf die 
jeweiligen Costcenter entsprechend der Gesellschaftsanteile aufgeteilt und eine 
Ausgleichszahlung an die Außengesellschafter Ladbergen und Hasbergen 
vorgenommen.

Der Wirtschaftsplan der SWL und damit die zu erwartende Gewinnabführung der 
Stadtwerke an die BWG kann nur kurz vor Beginn des Folgejahres geplant werden, 
da umfangreiche Bestandteile des Wirtschaftsplanes der SWL kurzfristigen und 
wesentlichen Einflüssen ausgesetzt sind. Im Energiebereich wird durch staatliche / 
regulatorische Eingriffe regelmäßig in die wirtschaftliche Tätigkeit eingegriffen. In der 
Beschaffung bestehen bereits jetzt umfangreiche Risikopositionen, welche auch 
künftig stärker mit Risikokapital abgesichert werden müssen. 

Für das Costcenter Lengerich bedeutet der Gesellschaftsanteil an den 
Stadtwerken Lengerich, dass das Ergebnis des Costcenters um eine erwartete 
Ausschüttung aus den Stadtwerken in Höhe von 641.081 € entlastet wird. 

V Gesamtergebnis des Costcenters inkl. SWL-Beteiligung 
In der Verbindung der Bereiche operativer Badverlust, anteiliges 
Dienstleistungsergebnis und anteilige Ergebnisabführungen aus den SWL ergibt sich 
für das Costcenter Lengerich folgendes Bild: 

Plan 2017 Plan 2016 Differenz
operatives Ergebnis des Bades -1.014.300 -1.024.300 10.000
Ergebnis externe Dienstleistungen 5.275 5.275 0
Ergebnis aus SWL-Ausschüttung 641.081 641.081 0
Gesamtergebnis des Costcenter -367.944 -377.944 10.000

Nach den heutigen Erkenntnissen ist durch die Stadt Lengerich deshalb eine 
Verlustübernahme in Höhe von -367.944 € in dem kommunalen Haushalt 
einzuplanen. Aufgrund der im Aufsichtsrat beschlossenen Systematik ist 
dieses Ergebnis als mittlerweile sehr sicher zu betrachten und muss daher als 
Verlustabdeckung in den kommunalen Haushalt der Stadt Lengerich eingeplant 
werden. 
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VI Ausblick 
Seit der Übernahme des Badbetriebes durch die BWG wurden mit der 
organisatorischen Optimierung und der technischen Sanierung die Bäder für 
kommende Aufgaben gerüstet und der Badbetrieb gesichert. Mit der Umsetzung von 
energiesparenden Maßnahmen wird der langfristig zu erwartende Kostenanstieg im 
Energiebereich abgebremst. 

Parallel zum vorliegenden Wirtschaftsplan hat sich der Handlungsdruck im 
Bereich der Lüftungsanlage der Schwimmhalle erheblich erhöht. Hier wird von 
der BWG dringend der kurzfristige Austausch der Lüftungsanlage empfohlen.
Bisher ist dabei von einem Maßnahmenpaket im Umfang von ca. 300.000 € 
netto (ohne Steuern, ohne etwaige Ausschreibungskosten) auszugehen. Auf 
Grundlage des bestehenden Pachtvertrages wird diese Maßnahme vom 
Finanzplan der Stadt abzudecken sein.

VII Wirtschaftsplan im Überblick 
Die im Jahr 2015 durchgeführte Anpassung der Entgelte sowie die
Erweiterung der Angebote wirken sich positiv im Hallenbadbereich aus.
Andererseits verzeichnet das Freibad seit einigen Jahren rückläufige
Besucherzahlen.

Im Bereich der dezentralen Erzeugung (BHKW) und Verwendung von Energie
(energetische Maßnahmen) im Bad konnten die in der Vergangenheit bereits
erzielten Einsparungen weiter kostensenkend eingeplant werden. Durch die
energiepolitisch bedingten Kostenerhöhungen wird jedoch ein Teil der
Einsparungen sofort wieder an anderer Stelle verbraucht.

Insgesamt werden auch in 2017 allgemeine Tarifsteigerungen der
Personalkosten eingeplant.

Im Bereich des Finanzergebnisses rechnen wir mit leicht ansteigenden
Kosten, da interne Finanzierungsmöglichkeiten über die SWL erschöpft sind.
Hier wurde der Kommune die Zahlung von Abschlägen bzw. die Ausstattung
des Costcenters mit Liquidität empfohlen.

Im BgA „Verpachtung Bäder“ ist durch die Stadt Lengerich der unter V
„Gesamtergebnis des Costcenters“ ermittelte Verlust aufzunehmen. Dabei
wurde bereits die geplante Ausschüttung der Stadtwerke an das Costcenter
Lengerich berücksichtigt.

Mit dem bevorstehenden Austausch der Lüftungsanlage wird der
Wirtschaftsplan nochmalig betroffen sein. Um die konkrete Belastung beziffern
zu können, ist eine tiefere Berechnung erforderlich. Die sich aus der
Erneuerung ergebenden Auswirkungen beim städtischen Haushalt als auch
beim Wirtschaftsplan des Costcenters werden genau ermittelt und dann über
einen Nachtrag aufgenommen.
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VIII GUV Costcenter Lengerich 2017 

Plan Plan 
2017 2016 Vergleich
in € in € 

Umsatzerlöse 120.800 120.800 0

sonstige betriebliche Erträge 4.200 4.200 0

Summe Erlöse 125.000 125.000 0

Materialaufwand 413.800 426.800 -13.000

Personalaufwand 370.000 389.000 -19.000

Abschreibungen 12.000 10.000 2.000

Pachtzins 165.000 175.000 -10.000

sonstige betriebliche Aufwendungen 138.500 108.500 30.000

Summe Aufwendungen 1.099.300 1.109.300 -10.000

Betriebsergebnis -974.300 -984.300 10.000

Erträge aus Zinsen 0 0 0
./. Zinsaufwand 40.000 40.000 0

Finanzergebnis -40.000 -40.000 0

A: operat. Ergebnis Bad -1.014.300 -1.024.300 10.000

Ergebnisbeitrag Dienstleistungen 5.275 5.275 0
Ergebnis aus SWL-Ausschüttung 641.081 641.081 0

Ergebnis Costcenter nach Steuern -367.944 -377.944 10.000
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Geschäftsjahr Vorjahr
Konto Bezeichnung EUR EUR EUR

entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen
Rechten und Werten

11 immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00

Grundstücke, grundstücks-
gleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten
auf fremden Grundstücken

50 Grundstücke,grndst.Rechte und Bauten 2.883.525,42 2.949.688,42
51 Gebäude Münstrstraße 17 100.087,00 102.511,00

2.983.612,42 3.052.199,42

andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung

300 Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.826,00 6.126,00

fertige Erzeugnisse und Waren
7110 Grundstück Gempt NK 186.267,04 186.267,04
7131 Grundstück Poststraße 48.246,25 5.145,79
7136 Gründstück Deetweg 568.569,94 567.652,14
7141 Grundstück König 6.838,41 6.838,41
7154 Gewerbegebiet "Antruper Esch" A 1 267.727,40 267.727,40
7155 Grundsück Dürerstraße 61.079,13 445.172,90
7156 Grundstück Esch/Ackerstraße 457.607,65 0,00

1.596.335,82 1.478.803,68

Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen

1410 Forderungen aus Lieferungen u.Leistung 0,00 128.683,80

Kassenbestand, Bundesbank-
guthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks

1200 Bank 12.411,80 243.342,38

Summe Aktiva 4.597.187,04 4.909.156,28

Handelsrecht
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Geschäftsjahr Vorjahr
Konto Bezeichnung EUR EUR EUR

Gezeichnetes Kapital
800 Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59

Kapitalrücklage
840 Kapitalrücklage 312.358,89 312.358,89

Gewinnvortrag
860 Gewinnvortrag vor Verwendung 657.484,20 480.516,77

Jahresüberschuss
Jahresüberschuss 15.673,52 176.967,43

sonstige Rückstellungen
970 Sonstige Rückstellungen 160.000,82 331.567,13
977 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung 16.000,00 17.887,00

176.000,82 349.454,13

Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten

630 Darlehen Nr.:60 116 779 610.459,36 633.616,61
631 Darlehen # 60 120 979 550.000,00 550.000,00
632 Darlehen Nr: 60 120 987 550.000,00 550.000,00
639 Darlehen Nr.: 60 102 365 1.590.678,32 1.667.765,62

3.301.137,68 3.401.382,23

Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen

1626 Verbindl.a.Lieferungen/Leistungen 1-5 J 2.317,30 13.047,56

Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen

1630 Verbindlichkeiten Stadt 106.089,54 149.864,68
1631 Verbindlichkeiten Stadtentwässerung 60,50 0,00

106.150,04 149.864,68

Sonstige Passiva
1526 Kautionen (bis 1 J) 500,00 0,00

Summe Passiva 4.597.187,04 4.909.156,28

Handelsrecht
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